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NHG – geltende Fassung 
 

Änderungen gemäß Anhörungsentwurf 
(Änderungen in Fettdruck) 

 
 

§ 3 
Aufgaben der Hochschulen 

(1) 1 Aufgaben der Hochschulen sind 

1. die Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste durch 
Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung in einem freiheitli-
chen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat, 
2. die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten, die die Anwendung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder die Fähigkeit zu 
künstlerischer Gestaltung voraussetzen, 
3. die Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nach-
wuchses, 
4. die Förderung des Wissens- und Technologietransfers sowie von 
Unternehmensgründungen aus der Hochschule heraus, 
5. die Förderung der internationalen Zusammenarbeit im Hochschul-
bereich und des Austauschs zwischen deutschen und ausländi-
schen Hochschulen unter besonderer Berücksichtigung der Belange 
ausländischer Studierender, 
6. die Weiterbildung ihres Personals, 
7. die Mitwirkung an der sozialen Förderung der Studierenden unter 
Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit 
Kindern und behinderter Studierender, wobei die Hochschulen dafür 
Sorge tragen, dass behinderte Studierende in ihrem Studium nicht 
benachteiligt werden und die Angebote der Hochschule möglichst 
ohne fremde Hilfe in Anspruch nehmen können, 
8. die Vergabe von Stipendien an Studierende insbesondere auf-
grund besonderer Leistungen, herausgehobener Befähigungen, her-
ausragender ehrenamtlicher Tätigkeiten oder Tätigkeiten in der 
Hochschulselbstverwaltung sowie zur Förderung der unter Nummer 
5 genannten Ziele, 
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(1) 1 Aufgaben der Hochschulen sind 

1. die Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste 
durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung in einem frei-
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ter Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Studieren-
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9. die Förderung der kulturellen und musischen Belange sowie des 
Sports an den Hochschulen und 
10. die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Erfüllung ihrer Auf-
gaben.2 Sie wirken dabei untereinander und mit anderen staatlichen 
und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrichtungen 
zusammen. 3 Sie können andere Aufgaben übernehmen, soweit 
diese mit ihren gesetzlichen Aufgaben zusammenhängen und deren 
Erfüllung durch die Wahrnehmung der neuen Aufgaben nicht beein-
trächtigt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 1Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
die tatsächliche Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen 
und Männern und wirken auf die Beseitigung bestehender Nachteile 
hin (Gleichstellungsauftrag). 2Sie tragen zur Förderung der Frauen- 
und Geschlechterforschung bei. 
 
 
 
 
 

 
§ 5 

Evaluation von Forschung und Lehre 

(1) 1 Die Hochschule bewertet in regelmäßigen Abständen die Erfül-
lung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre (interne Evaluation). 
2 Die Studierenden sind bei der Bewertung der Lehre zu beteiligen. 
3 Das Verfahren der internen Evaluation regelt die Hochschule. 4 Zur 
Qualitätssicherung und -verbesserung führen unabhängige, wissen-

Hochschulselbstverwaltung sowie zur Förderung der unter Nummer 
5 genannten Ziele, 
9. die Förderung der kulturellen und musischen Belange sowie des 
Sports an den Hochschulen und 
10. die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Erfüllung ihrer Auf-
gaben.2 Sie wirken dabei untereinander und mit anderen staatli-
chen und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrich-
tungen zusammen. 3 Sie können andere Aufgaben übernehmen, 
soweit diese mit ihren gesetzlichen Aufgaben zusammenhängen 
und deren Erfüllung durch die Wahrnehmung der neuen Aufgaben 
nicht beeinträchtigt wird. 4Die Hochschulen tragen den berech-
tigten Interessen ihres Personals an guten Beschäftigungsbe-
dingungen, insbesondere an unbefristeten Beschäftigungsver-
hältnissen und bei befristeten Beschäftigungsverhältnissen an 
möglichst langen Laufzeiten, angemessen Rechnung. 5Zur 
Wahrnehmung der Belange von Studierenden mit Behinderun-
gen bestellt die Hochschule eine Beauftragte oder einen Be-
auftragten; das Nähere regelt die Grundordnung. 
 
(3) 1Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
die tatsächliche Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen 
und Männern und wirken auf die Beseitigung bestehender Nach-
teile hin (Gleichstellungsauftrag). 2Sie tragen zur Förderung der 
Frauen- und Geschlechterforschung bei. 3Die Hochschulen tra-
gen den berechtigten Interessen ihres Personals an guten Be-
schäftigungsbedingungen angemessen Rechnung. 
 
 

 
§ 5 

Evaluation von Forschung und Lehre 

(1) 1 Die Hochschule bewertet in regelmäßigen Abständen die Er-
füllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre (interne Evaluation). 
2 Die Studierenden sind bei der Bewertung der Lehre zu beteiligen. 
3 Das Verfahren der internen Evaluation regelt die Hochschule un-
ter Berücksichtigung des Kriteriums der Gleichstellung von 
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schaftsnahe Einrichtungen in angemessenen Abständen eine ex-
terne Evaluation durch. 5 Die Evaluationsergebnisse sollen veröffent-
licht werden. 

(2) 1 Den Studierenden ist es zu ermöglichen, die Qualität der Lehr-
veranstaltungen mindestens jährlich zu bewerten. 2 Die Ergebnisse 
sind zu veröffentlichen und im Rahmen der Evaluation der Lehre zu 
berücksichtigen. 3 Das Nähere regeln die Hochschulen in einer Ord-
nung. 

 
 
 

§ 6 
Studiengänge und ihre Akkreditierung; Regelstudienzeit; Studi-

enberatung 
 

 
(3) 1 Für jeden Studiengang ist eine Regelstudienzeit festzulegen, 
die maßgebend ist für die Gestaltung der Studiengänge und des 
Lehrangebots sowie die Ermittlung und Feststellung der Ausbil-
dungskapazitäten. 2 Die Regelstudienzeit beträgt bei Studiengängen 
mit dem Abschluss 

1. Bachelor mindestens drei und höchstens vier Jahre, 
2. Master mindestens ein Jahr und höchstens zwei Jahre, 
3. Diplom an Fachhochschulen höchstens vier und an Universitäten 
und gleichgestellten Hochschulen höchstens viereinhalb Jahre und 
4. Magister höchstens viereinhalb Jahre. 
3 Bei konsekutiven Studiengängen, die zu einem Bachelorgrad und 
einem darauf aufbauenden Mastergrad führen, beträgt die Gesamt-
regelstudienzeit höchstens fünf Jahre. 4 Andere Regelstudienzeiten 
dürfen in besonders begründeten Fällen festgesetzt werden; dies gilt 
auch für Studiengänge, die in besonderen Studienformen wie Kom-
pakt- oder Teilzeitstudiengängen für Studierende angeboten wer-
den. 

Frauen und Männern (§ 3 Abs. 3). 4 Zur Qualitätssicherung und -
verbesserung führen unabhängige, wissenschaftsnahe Einrichtun-
gen in angemessenen Abständen eine externe Evaluation durch. 
5 Die Evaluationsergebnisse sind zu veröffentlichen sollen veröf-
fentlicht werden. 

(2) 1 Den Studierenden ist es zu ermöglichen, die Qualität der Lehr-
veranstaltungen mindestens jährlich zu bewerten. 2 Die Ergebnisse 
sind zu veröffentlichen und im Rahmen der Evaluation der Lehre zu 

berücksichtigen. 3 Das Nähere regeln die Hochschulen in einer 
Ordnung. 

 
 

§ 6 
Studiengänge und ihre Akkreditierung; Regelstudienzeit; Stu-

dienberatung 

(3) 1 Für jeden Studiengang ist eine Regelstudienzeit festzulegen, 
die maßgebend ist für die Gestaltung der Studiengänge und des 
Lehrangebots sowie die Ermittlung und Feststellung der Ausbil-
dungskapazitäten. 2 Die Regelstudienzeit beträgt bei Studiengän-
gen mit dem Abschluss 

1. Bachelor mindestens drei und höchstens vier Jahre, 
2. Master mindestens ein Jahr und höchstens zwei Jahre, 
3. Diplom an Fachhochschulen höchstens vier und an Universitäten 
und gleichgestellten Hochschulen höchstens viereinhalb Jahre und 
4. Magister höchstens viereinhalb Jahre. 

3 Bei konsekutiven Studiengängen, die zu einem Bachelorgrad und 
einem darauf aufbauenden Mastergrad führen, beträgt die Gesamt-
regelstudienzeit höchstens fünf Jahre. 4 Andere Regelstudienzeiten 
dürfen in besonders begründeten Fällen festgesetzt werden; dies 
gilt insbesondere für berufsbegleitende Bachelor- und Master-
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(4) 1 Die Hochschulen unterstützen die Studierenden beim Erwerb 
einer internationalen Qualifikation insbesondere durch Integration 
und Vermittlung von Studienzeiten im Ausland. 2 Im Ausland er-
brachte Studien- und Prüfungsleistungen werden als Studien- und 
Prüfungsleistungen nach Maßgabe eines von den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union allgemein anerkannten Bewertungssys-
tems in inhaltlich vergleichbaren Studiengängen anerkannt. 3 Für 
Absolventinnen und Absolventen eines Hochschulstudiums sind 
zur Vermittlung weiterer wissenschaftlicher oder beruflicher Qualifi-
kationen oder zur Vertiefung eines Studiums postgraduale Studien-
gänge anzubieten; postgraduale Studiengänge an Universitäten 
und gleichgestellten Hochschulen können auch der Heranbildung 
des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses dienen. 
4 Postgraduale Studiengänge, die zu einem Mastergrad führen, sol-
len höchstens zwei Jahre dauern. 

 

§ 7 
Prüfungen und Leistungspunktsystem; staatliche Anerken-

nungen 

(1) 1In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von mindestens 
vier Jahren findet eine Zwischenprüfung statt. 2Prüfungen sollen 
studienbegleitend abgenommen werden. 3Die an einer anderen 
deutschen Hochschule in dem gleichen oder einem verwandten 
Studiengang abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen sollen auf der Grundlage ei-
nes Leistungspunktsystems bewertet werden. 2Leistungspunkte 
werden auf gleiche oder verwandte Studiengänge derselben oder 
anderer Hochschulen ohne besondere Gleichwertigkeitsprüfung 
nach Maßgabe der Prüfungsordnung angerechnet. 

studiengänge sowie für Studiengänge, die in besonderen Stu-
dienformen wie Kompakt- oder Teilzeitstudiengängen für Studie-
rende angeboten werden. 
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§ 7 
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nungen 

(1) 1In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von mindestens 
vier Jahren findet eine Zwischenprüfung statt. 2Prüfungen sollen 
studienbegleitend abgenommen werden. 3Die an einer anderen 
deutschen Hochschule in dem gleichen oder einem verwandten 
Studiengang abgelegte Vor- oder Zwischenprüfung wird anerkannt.  

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen sollen auf der Grundlage ei-
nes Leistungspunktsystems bewertet werden. 2Leistungspunkte 
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(3) 1Hochschulprüfungen werden auf der Grundlage von Prüfungs-
ordnungen abgelegt. 2Prüfungsordnungen sind so zu gestalten, 
dass 

1. die Gleichwertigkeit einander entsprechender Prüfungen und 

2. die Anerkennung von 
a) an anderen Hochschulen im In- und Ausland erbrachten Stu-
dien- und Prüfungsleistungen und 
b) beruflich erworbenen Kompetenzen 
nach Maßgabe der Gleichwertigkeit gewährleistet ist. 3In den Prü-
fungsordnungen ist vorzusehen, dass Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die an einer Hochschule eines Vertragsstaates des Über-
einkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hoch-
schulbereich in der europäischen Region vom 11. April 1997 
(BGBl. 2007 II S. 712) erbracht wurden, anerkannt werden, wenn 
keine wesentlichen Unterschiede zu den an der Hochschule zu er-
bringenden entsprechenden Studien- und Prüfungsleistungen be-
stehen. 4Prüfungsordnungen sollen insbesondere Regelungen über 
die Verleihung und Führung von Graden und Titeln, die Regelstudi-
enzeit, den Freiversuch, die Befugnis zur Abnahme von Prüfungen, 
die Bewertung von Prüfungsleistungen und die Einstufungsprüfung 
enthalten. 5Prüfungsordnungen müssen die besonderen Belange 
behinderter Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleichheit be-
rücksichtigen. 

(4) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass eine Prüfung 
als endgültig nicht bestanden gilt, wenn geforderte Prüfungsleistun-
gen nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums erbracht werden 
und die oder der Studierende dies zu vertreten hat oder wenn die 
oder der Studierende über Prüfungsleistungen täuscht. 

 

(5) 1Die Hochschulen können studienbegleitende Prüfungen sowie 
Vor-, Zwischen- und Abschlussprüfungen für nicht eingeschriebene 
Personen (Externenprüfungen) durchführen, wenn das jeweilige 

(3) 1Hochschulprüfungen werden auf der Grundlage von Prüfungs-
ordnungen abgelegt. 2Prüfungsordnungen sind so zu gestalten, 
dass 

1. die Gleichwertigkeit einander entsprechender Prüfungen und 

2. die Anerkennung von 
a) an anderen Hochschulen im In- und Ausland erbrachten Stu-
dien- und Prüfungsleistungen und 
b) beruflich erworbenen Kompetenzen 
nach Maßgabe der Gleichwertigkeit gewährleistet ist. 3In den Prü-
fungsordnungen ist vorzusehen, dass Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die an einer Hochschule eines Vertragsstaates des Über-
einkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hoch-
schulbereich in der europäischen Region vom 11. April 1997 
(BGBl. 2007 II S. 712) erbracht wurden, anerkannt werden, wenn 
keine wesentlichen Unterschiede zu den an der Hochschule zu er-
bringenden entsprechenden Studien- und Prüfungsleistungen be-
stehen. 4Prüfungsordnungen sollen insbesondere Regelungen über 
die Verleihung und Führung von Graden und Titeln, die Regelstudi-
enzeit, den Freiversuch, die Befugnis zur Abnahme von Prüfungen, 
die Bewertung von Prüfungsleistungen und die Einstufungsprüfung 
enthalten. 5Prüfungsordnungen müssen die besonderen Belange 
behinderter Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleichheit be-
rücksichtigen. 
 
(4) 1Die Hochschule kann von den Prüflingen eine Versiche-
rung an Eides statt verlangen und abnehmen, dass die Prü-
fungsleistung von ihnen selbständig und ohne unzulässige 
fremde Hilfe erbracht worden ist. 2Die Prüfungsordnungen kön-
nen bestimmen, dass eine Prüfung als endgültig nicht bestanden 
gilt, wenn geforderte Prüfungsleistungen nicht innerhalb eines vor-
gegebenen Zeitraums erbracht werden und die oder der Studie-
rende dies zu vertreten hat oder wenn die oder der Studierende 
über Prüfungsleistungen täuscht. 
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Fach und die fachliche Prüfungskompetenz durch hauptberuflich 
tätige Professorinnen und Professoren der Hochschule vertreten 
sind. 2Sie können diese Prüfungen auch für Studierende durchfüh-
ren, die wegen eines Auslandssemesters beurlaubt sind. 3Das Nä-
here regelt eine Ordnung, die der Genehmigung bedarf. 4Die Ord-
nung kann die Erhebung von Prüfungsgebühren vorsehen. 

(6) 1Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung zu 
bestimmen, dass Personen, die ein Hochschulstudium auf dem Ge-
biet der Sozialen Arbeit oder der Heilpädagogik abgeschlossen ha-
ben, von der Hochschule eine staatliche Anerkennung ihrer Berufs-
qualifikation erhalten. 2In einer Verordnung nach Satz 1 können 
auch geregelt werden 

1. das Verfahren und die örtliche Zuständigkeit für die staatliche 
Anerkennung, 
2. weitere Voraussetzungen für die staatliche Anerkennung, insbe-
sondere eine von der Hochschule gelenkte berufspraktische Tätig-
keit, das Bestehen einer weiteren Prüfung, Sprachkenntnisse und 
Zuverlässigkeit, 
3. die Geltung entsprechender staatlicher Anerkennungen nach 
dem Recht eines anderen Landes oder Staates sowie 
4. das Verfahren für die staatliche Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen. 
3Das Niedersächsische Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz fin-
det keine Anwendung mit Ausnahme des § 17, der für die Fälle des 
Satzes 2 Nr. 4 gilt. 
 

 
§ 8 

Inländische Grade 

(1) 1Aufgrund einer Hochschulprüfung, mit der ein erster berufsqua-
lifizierender Abschluss erworben wird, verleiht die Hochschule ei-
nen Diplom- oder Bachelorgrad mit Angabe der Fachrichtung; 
Fachhochschulen verleihen den Diplomgrad mit dem Zusatz „FH“ 
(Fachhochschule). 2Universitäten und gleichgestellte Hochschulen 

(5) 1Die Hochschulen können studienbegleitende Prüfungen sowie 
Vor-, Zwischen- und Abschlussprüfungen für nicht eingeschriebene 
Personen (Externenprüfungen) durchführen, wenn das jeweilige 
Fach und die fachliche Prüfungskompetenz durch hauptberuflich 
tätige Professorinnen und Professoren der Hochschule vertreten 
sind. 2Sie können diese Prüfungen auch für Studierende durchfüh-
ren, die wegen eines Auslandssemesters beurlaubt sind. 3Das Nä-
here regelt eine Ordnung, die der Genehmigung bedarf. 4Die Ord-
nung kann die Erhebung von Prüfungsgebühren vorsehen. 

(6) 1Das Fachministerium wird ermächtigt, durch Verordnung zu 
bestimmen, dass Personen, die ein Studium an einer Hoch-
schule in staatlicher oder nichtstaatlicher Verantwortung auf 
dem Gebiet der Sozialen Arbeit, der Heilpädagogik oder der Bil-
dung und Erziehung in der Kindheit abgeschlossen haben, von 
der Hochschule eine staatliche Anerkennung ihrer Berufsqualifika-
tion erhalten. 2In einer Verordnung nach Satz 1 können auch gere-
gelt werden 

1. das Verfahren und die örtliche Zuständigkeit für die staatliche 
Anerkennung, 
2. weitere Voraussetzungen für die staatliche Anerkennung, insbe-
sondere eine von der Hochschule gelenkte berufspraktische Tätig-
keit, das Bestehen einer weiteren Prüfung, Sprachkenntnisse und 
Zuverlässigkeit, 
3. die Geltung entsprechender staatlicher Anerkennungen nach 
dem Recht eines anderen Landes oder Staates sowie 
4. das Verfahren für die staatliche Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen. 
3Das Niedersächsische Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz fin-
det keine Anwendung mit Ausnahme des § 17, der für die Fälle des 
Satzes 2 Nr. 4 gilt. 
 

§ 8 
Inländische Grade 
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können als ersten berufsqualifizierenden Abschluss auch einen 
Magistergrad verleihen. 3Aufgrund einer Hochschulprüfung, mit der 
ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, ver-
leiht die Hochschule einen Mastergrad mit Angabe der Fachrich-
tung. 

(2) 1Für berufsqualifizierende Abschlüsse in künstlerischen Studi-
engängen oder in Studiengängen, die in Kooperation mit einer aus-
ländischen Hochschule durchgeführt werden, können die Hoch-
schulen andere als die in Absatz 1 genannten Grade verleihen. 2In 
Studiengängen, die in Kooperation mit einer ausländischen Hoch-
schule durchgeführt werden, können diese anderen Grade auch 
zusätzlich verliehen werden. 

(3) Die Hochschulen können Hochschulgrade nach den Absätzen 1 
und 2 auch aufgrund von staatlichen oder kirchlichen Prüfungen 
verleihen, wenn der Studiengang mit einer solchen Prüfung abge-
schlossen wird. 

§ 9 
Promotion; Doktorandinnen und Doktoranden 

(1) 1Die Universitäten und gleichgestellten Hochschulen haben das 
Recht zur Promotion in den von ihnen vertretenen Fächern, soweit 
sie in diesen universitäre Master-, Diplom- oder Magisterstudien-
gänge oder diesen entsprechende Studiengänge, die mit einem 
Staatsexamen abschließen, anbieten. 2Die Promotion ist der Nach-
weis der Befähigung zu selbständiger vertiefter wissenschaftlicher 
Arbeit; er wird durch eine Dissertation und eine mündliche Prüfung 
erbracht. 3Die Promotion berechtigt zum Führen des Doktorgrades 
mit einem das Fachgebiet kennzeichnenden Zusatz. 4Promotions-
verfahren sollen auch mit anderen Hochschulen und mit For-
schungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen durchgeführt 
werden. 

(1) 1Aufgrund einer Hochschulprüfung, mit der ein erster berufsqua-
lifizierender Abschluss erworben wird, verleiht die Hochschule ei-
nen Diplom- oder Bachelorgrad mit Angabe der Fachrichtung; 
Fachhochschulen verleihen den Diplomgrad mit dem Zusatz 
„FH“ (Fachhochschule). 2Universitäten und gleichgestellte 
Hochschulen können als ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss auch einen Magistergrad verleihen. 3Aufgrund einer 
Hochschulprüfung, mit der ein weiterer berufsqualifizierender Ab-
schluss erworben wird, verleiht die Hochschule einen Mastergrad 
mit Angabe der Fachrichtung. 

(2) 1Für berufsqualifizierende Abschlüsse in künstlerischen Studi-
engängen oder in Studiengängen, die in Kooperation mit einer aus-
ländischen Hochschule durchgeführt werden, können die Hoch-
schulen andere als die in Absatz 1 genannten Grade verleihen. 2In 
Studiengängen, die in Kooperation mit einer ausländischen Hoch-
schule durchgeführt werden, können diese anderen Grade auch 
zusätzlich verliehen werden. 

(3) Die Hochschulen können Hochschulgrade nach den Absätzen 1 
und 2 auch aufgrund von staatlichen oder kirchlichen Prüfungen 
verleihen, wenn der Studiengang mit einer solchen Prüfung abge-
schlossen wird. 

§ 9 
Promotion; Doktorandinnen und Doktoranden 

(1) 1Die Universitäten und gleichgestellten Hochschulen haben das 
Recht zur Promotion in den von ihnen vertretenen Fächern, soweit 
sie in diesen universitäre Master-, Diplom- oder Magisterstudien-
gänge oder diesen entsprechende Studiengänge, die mit einem 
Staatsexamen abschließen, anbieten. 2Die Promotion ist der Nach-
weis der Befähigung zu selbständiger vertiefter wissenschaftlicher 
Arbeit; er wird durch eine Dissertation und eine mündliche Prüfung 
erbracht. 3Die Promotion berechtigt zum Führen des Doktorgrades 
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(2) 1Zur Promotion kann als Doktorandin oder Doktorand zugelas-
sen werden, wer einen Master-, Diplom- oder Magister-Studien-
gang oder einen diesen entsprechenden Studiengang, der zu ei-
nem Staatsexamen führt, abgeschlossen hat. 2Personen mit be-
sonderer Befähigung, denen ein Bachelorgrad verliehen wurde, 
können nach einer Eignungsfeststellung zur Promotion zugelassen 
werden. 3Die Hochschulen sollen zur Ausbildung und Betreuung 
von Doktorandinnen und Doktoranden Promotionsstudiengänge 
anbieten. 4Doktorandinnen und Doktoranden sollen sich als Promo-
tionsstudierende einschreiben. 

(3) 1Promotionsverfahren werden auf der Grundlage von Promo-
tionsordnungen durchgeführt, die von dem für das Fach zuständi-
gen Fakultätsrat zu beschließen sind. 2Die Promotionsordnung re-
gelt die weiteren Zulassungsvoraussetzungen, die Eignungsfest-
stellung nach Absatz 2 Satz 2 und die Durchführung des Promoti-
onsverfahrens sowie die Voraussetzungen für gemeinsame Promo-
tionsverfahren. 

 

 

 

 

 

(4) 1Die Hochschule kann aufgrund einer Ordnung weitere Grade 
verleihen. 2Eine Ordnung kann vorsehen, dass der Abschluss einer 
mindestens zweisemestrigen Meisterklasse oder eines Konzertexa-
mens zum Führen einer hierauf hinweisenden Bezeichnung be-
rechtigt. 

§ 9 a 

mit einem das Fachgebiet kennzeichnenden Zusatz. 4Promotions-
verfahren sollen auch mit anderen Hochschulen und mit For-
schungseinrichtungen außerhalb der Hochschulen durchgeführt 
werden.  

(2) 1Zur Promotion kann als Doktorandin oder Doktorand zugelas-
sen werden, wer einen Master-, Diplom- oder Magister-Sstudien-
gang oder einen diesen entsprechenden Studiengang, der zu ei-
nem Staatsexamen führt, abgeschlossen hat. 2Personen mit be-
sonderer Befähigung, denen ein Bachelorgrad verliehen wurde, 
können nach einer Eignungsfeststellung zur Promotion zugelassen 
werden. 3Die Hochschulen sollen zur Ausbildung und Betreuung 
von Doktorandinnen und Doktoranden Promotionsstudiengänge 
anbieten. 4Doktorandinnen und Doktoranden sollen sich als Promo-
tionsstudierende einschreiben. 

(3) 1Promotionsverfahren werden auf der Grundlage von Promo-
tionsordnungen durchgeführt, die von dem für das Fach zuständi-
gen Fakultätsrat zu beschließen sind. 2Die Promotionsordnung re-
gelt die weiteren Zulassungsvoraussetzungen, die Eignungsfest-
stellung nach Absatz 2 Satz 2 und die Durchführung des Promoti-
onsverfahrens sowie die Voraussetzungen für gemeinsame Promo-
tionsverfahren. 3§ 7 Abs. 4 Satz 1 gilt entsprechend. 

(4) 1Die zur Promotion angenommenen Doktorandinnen und 
Doktoranden wählen eine eigene Promovierendenvertretung. 
2Die Promovierendenvertretung berät insbesondere die die 
Doktorandinnen und Doktoranden betreffenden Fragen und 
spricht Empfehlungen an die Organe der Hochschule aus. 3Der 
Promovierendenvertretung ist Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu den Entwürfen für Promotionsordnungen zu geben. 4Die 
Grundordnung kann vorsehen, dass ein Mitglied der Promo-
vierendenvertretung an den Sitzungen des Senats oder des 
Fakultätsrats beratend teilnehmen kann. 

(5) 1Die Hochschule kann aufgrund einer Ordnung weitere Grade 
verleihen. 2Eine Ordnung kann vorsehen, dass der Abschluss einer 
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Habilitation 

(1) 1Die Universitäten und die gleichgestellten Hochschulen haben 
das Habilitationsrecht in dem Umfang, in dem ihnen das Promoti-
onsrecht zusteht. 2Die Habilitation dient dem Nachweis herausge-
hobener Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher For-
schung und zu qualifizierter selbständiger Lehre. 3Die Zulassung 
zur Habilitation setzt eine Promotion oder den Nachweis einer 
gleichwertigen Befähigung voraus. 

(2) 1Mit der Habilitation wird der oder dem Habilitierten die Befugnis 
zur selbständigen Lehre an der Hochschule für ein bestimmtes wis-
senschaftliches Fach oder Fachgebiet erteilt (Lehrbefugnis). 2Die 
Erteilung der Lehrbefugnis berechtigt zur Führung des Titels „Pri-
vatdozentin“ oder „Privatdozent“; der Doktorgrad kann um einen 
auf die Habilitation hinweisenden Zusatz ergänzt werden. 3Rechte 
und Pflichten aus einem eventuell bestehenden Dienstverhältnis 
zur Hochschule werden durch die Lehrbefugnis nicht berührt. 4Sie 
begründet kein Beamten- oder Arbeitsverhältnis und keinen An-
spruch auf einen Arbeitsplatz. 

(3) Das Nähere regelt die Habilitationsordnung. 

 

 

 

 

 

 

mindestens zweisemestrigen Meisterklasse oder eines Konzertexa-
mens zum Führen einer hierauf hinweisenden Bezeichnung be-
rechtigt. 

§ 9 a 

Habilitation 

(1) 1Die Universitäten und die gleichgestellten Hochschulen haben 
das Habilitationsrecht in dem Umfang, in dem ihnen das Promoti-
onsrecht zusteht. 2Die Habilitation dient dem Nachweis herausge-
hobener Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher For-
schung und zu qualifizierter selbständiger Lehre. 3Die Zulassung 
zur Habilitation setzt eine Promotion oder den Nachweis einer 
gleichwertigen Befähigung voraus.  

(2) 1Mit der Habilitation wird der oder dem Habilitierten die Befugnis 
zur selbständigen Lehre an der Hochschule für ein bestimmtes wis-
senschaftliches Fach oder Fachgebiet erteilt (Lehrbefugnis). 2Die 
Erteilung der Lehrbefugnis berechtigt zur Führung des Titels „Pri-
vatdozentin“ oder „Privatdozent“; der Doktorgrad kann um einen 
auf die Habilitation hinweisenden Zusatz ergänzt werden. 3Rechte 
und Pflichten aus einem eventuell bestehenden Dienstverhältnis 
zur Hochschule werden durch die Lehrbefugnis nicht berührt. 4Sie 
begründet kein Beamten- oder Arbeitsverhältnis und keinen An-
spruch auf einen Arbeitsplatz. 

(3) 1Das Nähere regelt die Habilitationsordnung. 2§ 7 Abs. 4 Satz 1 
gilt entsprechend. 

 

§ 16 Abs. 1 a 

1 Die Hochschule kann Personen, die die Einstellungsvorausset-
zungen nach § 25 erfüllen, aufgrund eines gemeinsamen Beru-
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§ 18 Abs. 8 

(8) 1 Die Zugangsberechtigung zu weiterführenden Studiengängen 
und Masterstudiengängen setzt einen Bachelorabschluss oder 
gleichwertigen Abschluss und eine besondere Eignung voraus. 
2 Vertieft der Masterstudiengang das vorherige Studium fachlich in 
derselben Richtung, so wird die besondere Eignung insbesondere 
auf der Grundlage des Ergebnisses der Bachelorprüfung festge-
stellt. 3 Fehlen noch einzelne Prüfungsleistungen des Bachelorab-

schlusses, so stellt die Hochschule abweichend von Satz 2 die be-
sondere Eignung insbesondere anhand einer nach den bislang vor-
liegenden Prüfungsleistungen ermittelten Durchschnittsnote fest; 

fungsverfahrens nach § 26 Abs. 8 ohne Begründung eines Beam-
ten- oder Beschäftigungsverhältnisses für die Dauer der Beschäfti-
gung bei der wissenschaftlichen Einrichtung die Eigenschaft eines 
Mitglieds der Hochschule in der Hochschullehrergruppe verleihen. 2 

Die nach Satz 1 berufenen Personen sind verpflichtet, Aufgaben in 
der Lehre wahrzunehmen. 3 Sie haben das Recht, für die Dauer 
des Beschäftigungsverhältnisses an der wissenschaftlichen Ein-
richtung den Titel „Professorin“ oder „Professor“ zu führen. 4 Das 
Nähere regelt die Grundordnung.  

 

 

§ 16 a 

Studierendeninitiative 

1Die Studierenden der Hochschule können beantragen, dass ein 
Organ der Hochschule über eine bestimmte Angelegenheit, für wel-
che es gesetzlich zuständig ist, berät und entscheidet. 2Der Antrag 
muss von mindestens 3 vom Hundert der Studierenden der Hoch-
schule unterzeichnet sein. 3Das Nähere regelt die Grundordnung. 
4Sofern sich ein Antrag nach Satz 1 auf einen Gegenstand er-
streckt, für welchen der Senat oder der Fakultätsrat zuständig ist, 
muss die Beratung und Beschlussfassung dieses Organs grund-
sätzlich hochschulöffentlich erfolgen. 

§ 18 Abs. 8 

(8) 1Die Zugangsberechtigung zu weiterführenden Studiengängen 
und Masterstudiengängen setzt einen Bachelorabschluss oder 
gleichwertigen Abschluss und eine besondere Eignung voraus. 
2Fehlen noch einzelne Prüfungsleistungen des Bachelorabschlus-
ses, so erfolgt eine vorläufige Einschreibung, wenn aufgrund 
des bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der bislang vor-
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die Einschreibung erlischt, wenn das Bachelorzeugnis nicht zu ei-
ner von der Hochschule festgesetzten Frist eingereicht wird und die 
Bewerberin oder der Bewerber dies zu vertreten hat. 4 Das Nähere 
regelt eine Ordnung. 

 

liegenden Prüfungsleistungen, zu erwarten ist, dass der Ab-
schluss bis zum Ende des ersten Semesters des Masterstudi-
engangs erlangt wird; die Einschreibung erlischt, wenn das Ba-
chelorzeugnis nicht zu einer von der Hochschule festgesetzten 
Frist eingereicht wird und die Bewerberin oder der Bewerber dies 
zu vertreten hat. 3Vertieft der Masterstudiengang ein vorheriges 
Studium fachlich in derselben Richtung, so ist darüber hinaus 
eine fachliche Eignung erforderlich, die die Hochschule auf 
der Grundlage einer Ordnung feststellt.4 In weiterbildenden 
Masterstudiengängen ist darüber hinaus insbesondere eine 
berufspraktische Erfahrung von in der Regel nicht unter einem 
Jahr nachzuweisen. 5Das Nähere regelt eine Ordnung. 

 

 

§ 26 Abs. 1 

Berufung von Professorinnen und Professoren 

(1) 1 Professuren sind öffentlich auszuschreiben. 2 Von einer Aus-
schreibung kann abgesehen werden, wenn 

1. 
a) eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor oder 
b) die Leiterin oder der Leiter einer Nachwuchsgruppe, die oder der 
ihre oder seine Funktion nach externer Begutachtung erhalten hat, 

auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder 
in einem unbefristeten Beschäftigtenverhältnis berufen werden soll, 

2. eine Professorin oder ein Professor auf Zeit auf derselben Pro-
fessur auf Dauer berufen werden soll, 
3. dies erforderlich ist, um eine Professorin oder einen Professor 
der Hochschule, die oder der ein Berufungsangebot von einer an-

 

§ 26 Abs. 1 

Berufung von Professorinnen und Professoren 

(1) 1 Professuren sind öffentlich auszuschreiben. 2 Von einer Aus-
schreibung kann abgesehen werden, wenn 

1. 
a) eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor oder 
b) die Leiterin oder der Leiter einer Nachwuchsgruppe, die oder der 
ihre oder seine Funktion nach externer Begutachtung erhalten hat, 

auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder 
in einem unbefristeten Beschäftigtenverhältnis berufen werden soll, 

2. eine Professorin oder ein Professor auf Zeit auf derselben Pro-
fessur auf Dauer berufen werden soll, 
3. dies erforderlich ist, um eine Professorin oder einen Professor 
der Hochschule, die oder der ein Berufungsangebot von einer an-
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deren Hochschule oder ein anderes Beschäftigungsangebot erhal-
ten hat, durch das Angebot einer höherwertigen Professorenstelle 
an der Hochschule zu halten, 
4. eine Professur aus einem hochschulübergreifenden Förderpro-
gramm finanziert wird, dessen Vergabebestimmungen eine Aus-
schreibung oder ein Bewerbungsverfahren und ein Auswahlverfah-
ren mit externer Begutachtung vorsehen, oder 
5. für die Professur eine in besonderer Weise qualifizierte Persön-
lichkeit gewonnen werden soll, an der die Hochschule zur Verbes-
serung ihrer Qualität und zur Stärkung ihres Profils ein besonderes 
Interesse hat. 

3 Die Entscheidung über das Absehen von einer Ausschreibung 
trifft die nach § 48 Abs. 2 oder § 58 Abs. 2 für die Berufung von 
Professorinnen und Professoren zuständige Stelle auf Vorschlag 
der Hochschule. 4 Für die Fälle, in denen von der Ausschreibung 
abgesehen wird, kann die Hochschule das Berufungsverfahren 
durch Ordnung abweichend von Absatz 2 Sätze 2 bis 6 und Absatz 
5 Sätze 1 bis 4 regeln. 

(2) 1 Der Fakultätsrat ist zuständig für die Erstellung des Beru-
fungsvorschlags. 2 Er richtet zu dessen Vorbereitung im Einverneh-
men mit dem Präsidium eine Berufungskommission ein, die nach 
Gruppen (§ 16 Abs. 2 Satz 4) zusammenzusetzen ist. 3 Die Mitwir-
kung externer Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ist zu ge-
währleisten. 4 Mitglieder der MTV-Gruppe haben in der Berufungs-
kommission kein Stimmrecht. 5 Mindestens 40 vom Hundert der 
stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein und die Hälfte da-
von soll der Hochschullehrergruppe angehören; Ausnahmen bedür-
fen der Zustimmung der Gleichstellungsbeauftragten. 6 Die Beru-
fungskommission gibt gegenüber dem Fakultätsrat eine Empfeh-
lung ab. 7 Der Fakultätsrat beschließt den Berufungsvorschlag und 
legt ihn über den Senat, der dazu Stellung nimmt und ihn einmal 
zurückverweisen kann, mit einer Stellungnahme der Gleichstel-
lungsbeauftragten dem Präsidium vor. 8 Der Berufungsvorschlag 
soll vom Präsidium zurückverwiesen werden, wenn die Gleichstel-

deren Hochschule oder ein anderes Beschäftigungsangebot erhal-
ten hat, durch das Angebot einer höherwertigen Professorenstelle 
an der Hochschule zu halten, oder 
4. eine Professur aus einem hochschulübergreifenden Förderpro-
gramm finanziert wird, dessen Vergabebestimmungen eine Aus-
schreibung oder ein Bewerbungsverfahren und ein Auswahlverfah-
ren mit externer Begutachtung vorsehen. , oder 
5. für die Professur eine in besonderer Weise qualifizierte Per-
sönlichkeit gewonnen werden soll, an der die Hochschule zur 
Verbesserung ihrer Qualität und zur Stärkung ihres Profils ein 
besonderes Interesse hat. 

3 Die Entscheidung über das Absehen von einer Ausschreibung 
trifft die nach § 48 Abs. 2 oder § 58 Abs. 2 für die Berufung von 
Professorinnen und Professoren zuständige Stelle auf Vorschlag 
der Hochschule. 4 Für die Fälle, in denen von der Ausschreibung 
abgesehen wird, kann die Hochschule das Berufungsverfahren 
durch Ordnung abweichend von Absatz 2 Sätze 2 bis 6 und Absatz 
5 Sätze 1 bis 4 regeln. 

(2) 1 Der Fakultätsrat ist zuständig für die Erstellung des Beru-
fungsvorschlags. 2 Er richtet zu dessen Vorbereitung im Einverneh-
men mit dem Präsidium eine Berufungskommission ein, die nach 
Gruppen (§ 16 Abs. 2 Satz 4) zusammenzusetzen ist. 3 Die Mitwir-
kung externer Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ist zu ge-
währleisten. 4 Mitglieder der MTV-Gruppe haben in der Berufungs-
kommission kein Stimmrecht. 5 Mindestens 40 vom Hundert der 
stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein und die Hälfte da-
von soll der Hochschullehrergruppe angehören; Ausnahmen bedür-
fen der Zustimmung der Gleichstellungsbeauftragten. 6 Die Beru-
fungskommission gibt gegenüber dem Fakultätsrat eine Empfeh-
lung ab. 7 Der Fakultätsrat beschließt den Berufungsvorschlag und 
legt ihn über den Senat, der dazu Stellung nimmt und ihn einmal 
zurückverweisen kann, mit einer Stellungnahme der Gleichstel-
lungsbeauftragten dem Präsidium vor. 8 Der Berufungsvorschlag 
soll vom Präsidium zurückverwiesen werden, wenn die Gleichstel-
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lungsbeauftragte eine Verletzung des Gleichstellungsauftrags gel-
tend macht; § 42 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 9 Das Präsidium 
entscheidet über den Berufungsvorschlag und legt ihn dem Fach-
ministerium oder dem Stiftungsrat mit der Stellungnahme des Se-
nats zur Entscheidung vor. 

(3) 1 Wenn eine Fakultät aus Gründen der Hochschulentwicklung o-
der zur Qualitätssicherung insgesamt oder in einem wesentlichen 
Teil grundlegend neu strukturiert werden soll, so kann das Präsi-
dium nach Anhörung des Senats und im Einvernehmen mit dem 
Fachministerium oder dem Stiftungsrat beschließen, dass hierfür 
die Berufungskommission abweichend von Absatz 2 ausschließlich 
mit externen Professorinnen und Professoren sowie mit gleicher-
maßen geeigneten Personen besetzt werden kann. 2 In einem sol-
chen Fall gehört der Berufungskommission im Übrigen je eine Ver-
treterin oder ein Vertreter der Mitarbeiter- und Studierendengruppe 
als nicht stimmberechtigtes Mitglied an. 3 Die Berufungskommis-
sion gibt gegenüber dem Präsidium eine Empfehlung ab, zu der 
der Fakultätsrat, der Senat und die Gleichstellungsbeauftragte Stel-
lung nehmen. 4 Absatz 2 Sätze 8 und 9 gilt entsprechend. 

(4) 1 Bei der Besetzung von Professorenstellen in profilbildenden 
Bereichen der Hochschule kann das Präsidium im Einvernehmen 
mit dem Senat und dem Fakultätsrat beschließen, dass die Beru-
fungskommission abweichend von Absatz 2 Satz 2 ausschließlich 
mit Professorinnen und Professoren sowie mit gleichermaßen ge-
eigneten Personen besetzt werden kann. 2 Das Nähere regelt eine 
Ordnung, die der Genehmigung bedarf. 

(5) 1 Der Berufungsvorschlag soll drei Personen umfassen, ihre 
persönliche Eignung und fachliche Leistung besonders in der Lehre 
eingehend und vergleichend würdigen und die gewählte Reihen-
folge begründen. 2 Über die Leistungen in Wissenschaft oder Kunst 
einschließlich der Lehre sind Gutachten auswärtiger sachverständi-
ger Personen einzuholen, die in der Regel vergleichend zu den in 
die engere Wahl gezogenen Bewerbern Stellung nehmen sollen. 
3 Auf Gutachten im Sinne des Satzes 2 kann verzichtet werden, 

lungsbeauftragte eine Verletzung des Gleichstellungsauftrags gel-
tend macht; § 42 Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend. 9 Das Präsidium 
entscheidet über den Berufungsvorschlag und legt ihn dem Fach-
ministerium oder dem Stiftungsrat mit der Stellungnahme des Se-
nats zur Entscheidung vor. 

(3) 1 Wenn eine Fakultät aus Gründen der Hochschulentwicklung o-
der zur Qualitätssicherung insgesamt oder in einem wesentlichen 
Teil grundlegend neu strukturiert werden soll, so kann das Präsi-
dium nach Anhörung des Senats und im Einvernehmen mit dem 
Fachministerium oder dem Stiftungsrat beschließen, dass hierfür 
die Berufungskommission abweichend von Absatz 2 ausschließlich 
mit externen Professorinnen und Professoren sowie mit gleicher-
maßen geeigneten Personen besetzt werden kann. 2 In einem sol-
chen Fall gehört der Berufungskommission im Übrigen je eine Ver-
treterin oder ein Vertreter der Mitarbeiter- und Studierendengruppe 
als nicht stimmberechtigtes Mitglied an. 3 Die Berufungskommis-
sion gibt gegenüber dem Präsidium eine Empfehlung ab, zu der 
der Fakultätsrat, der Senat und die Gleichstellungsbeauftragte Stel-
lung nehmen. 4 Absatz 2 Sätze 8 und 9 gilt entsprechend. 

(4) 1 Bei der Besetzung von Professorenstellen in profilbildenden 
Bereichen der Hochschule kann das Präsidium im Einvernehmen 
mit dem Senat und dem Fakultätsrat beschließen, dass die Beru-
fungskommission abweichend von Absatz 2 Satz 2 ausschließlich 
mit Professorinnen und Professoren sowie mit gleichermaßen ge-
eigneten Personen besetzt werden kann. 2 Das Nähere regelt eine 
Ordnung, die der Genehmigung bedarf. 

(5) 1 Der Berufungsvorschlag soll drei Personen umfassen, ihre 
persönliche Eignung und fachliche Leistung besonders in der Lehre 
eingehend und vergleichend würdigen und die gewählte Reihen-
folge begründen. 2 Über die Leistungen in Wissenschaft oder Kunst 
einschließlich der Lehre sind Gutachten auswärtiger sachverständi-
ger Personen einzuholen, die in der Regel vergleichend zu den in 
die engere Wahl gezogenen Bewerbern Stellung nehmen sollen. 
3 Auf Gutachten im Sinne des Satzes 2 kann verzichtet werden, 
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wenn der Berufungskommission mindestens drei externe Mitglieder 
angehört haben. 4 Personen, die sich nicht beworben haben, kön-
nen mit ihrem Einverständnis berücksichtigt werden. 5 Bei einer Be-
rufung auf eine Professur können Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren sowie sonstige Mitglieder der eigenen Hochschule in 
der Regel nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach der Pro-
motion die Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei 
Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig 
waren. 

(6) Professorinnen und Professoren werden auf Vorschlag der 
Hochschule nach § 48 Abs. 2 oder § 58 Abs. 2 berufen. 

(7) 1 Das Präsidium kann ohne Durchführung eines Berufungsver-
fahrens eine geeignete Person beauftragen, eine Professur über-
gangsweise in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis eigener 
Art zu verwalten. 2 Die §§ 33 bis 37, 42, 44 bis 48, 50 und 52 Be-
amtStG, die §§ 10, 46, 49 bis 55, 58 bis 60, 62, 65 bis 69, 80 bis 95 
und 104 NBG, die Vorschriften des Niedersächsischen Beamten-
versorgungsgesetzes (NBeamtVG) über die Versorgung der Ehren-
beamten sowie die für Professorinnen und Professoren im Beam-
tenverhältnis geltenden Vorschriften dieses Gesetzes sind entspre-
chend anzuwenden. 3 § 27 Abs. 7 ist nicht anzuwenden. 

(8) Die Hochschulen können zur Besetzung von Professuren ge-
meinsame Berufungsverfahren mit wissenschaftlichen Einrichtun-
gen, die keiner Hochschule zugehören, durchführen; das Nähere 
regelt die Grundordnung unter Beachtung der Absätze 2 und 3. 

 

 
 

§ 27 Abs. 8 

wenn der Berufungskommission mindestens drei externe Mitglieder 
angehört haben. 4 Personen, die sich nicht beworben haben, kön-
nen mit ihrem Einverständnis berücksichtigt werden. 5 Bei einer Be-
rufung auf eine Professur können Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren sowie sonstige Mitglieder der eigenen Hochschule in 
der Regel nur dann berücksichtigt werden, wenn sie nach der Pro-
motion die Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei 
Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig 
waren. 

(6) Professorinnen und Professoren werden auf Vorschlag der 
Hochschule nach § 48 Abs. 2 oder § 58 Abs. 2 berufen. 

(7) 1Das Präsidium kann ohne Durchführung eines Berufungsver-
fahrens eine geeignete Person beauftragen, eine Professur über-
gangsweise in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis eigener 
Art zu verwalten. 2Die §§ 33 bis 37, 42, 44 bis 48, 50 und 52 Be-
amtStG, die §§ 10, 46, 49 bis 55, 58 bis 60, 62, 65 bis 69, 80 81 bis 
95 und 104 NBG, die Vorschriften des Niedersächsischen Beam-
tenversorgungsgesetzes (NBeamtVG) über die Versorgung der Eh-
renbeamten sowie die für Professorinnen und Professoren im Be-
amtenverhältnis geltenden Vorschriften dieses Gesetzes sind ent-
sprechend anzuwenden. 3 Auf Antrag kann einer Person, die 
eine Professur verwaltet, ein Anspruch auf Beihilfe nach § 80 
NBG zugebilligt werden. 4§ 27 Abs. 7 ist nicht anzuwenden. 

(8) Die Hochschulen können zur Besetzung von Professuren ge-
meinsame Berufungsverfahren mit wissenschaftlichen Einrichtun-
gen, die keiner Hochschule zugehören, durchführen; das Nähere 
regelt die Grundordnung unter Beachtung der Absätze 2 und 3. 

 

§ 27 Abs. 8 
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1 Die Landesregierung kann herausragende Persönlichkeiten, die 
sich in besonderer Weise um Wissenschaft, Technik, Kultur oder 
Kunst in Niedersachsen verdient gemacht haben, auf Vorschlag 
des Fachministeriums und im Einvernehmen mit der Landeshoch-
schulkonferenz den Titel „Professorin ehrenhalber“ oder „Professor 
ehrenhalber“ verleihen. 2 Die Mitgliedschaft in einer Hochschule ist 
damit nicht verbunden. 

 

§ 37 Abs. 4 

(4) 1 Dem Präsidium gehören neben der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten bis zu zwei hauptberufliche Vizepräsidentinnen oder Vize-
präsidenten und bis zu vier nebenberufliche Vizepräsidentinnen o-
der Vizepräsidenten an; es dürfen nicht mehr als fünf Vizepräsiden-
tinnen oder Vizepräsidenten bestellt werden. 2 Die Vizepräsidentin-
nen und Vizepräsidenten nehmen die Aufgaben in ihrem Ge-
schäftsbereich selbständig wahr. 3 Die Personalverwaltung und die 
Finanzverwaltung sind im Präsidium hauptberuflich wahrzuneh-
men. 4 Das für die Finanzverwaltung zuständige Mitglied des Präsi-
diums ist zugleich Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt 
nach § 9 LHO. 5 Das Nähere regelt die Grundordnung; diese kann 
insbesondere die ständige Vertretung der Präsidentin oder des 
Präsidenten in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten durch 
eine hauptberufliche Vizepräsidentin oder einen hauptberuflichen 
Vizepräsidenten vorsehen. 

 

 

 

 
§ 39 

1 Die Landesregierung kann herausragende Persönlichkeiten, 
die sich in besonderer Weise um Wissenschaft, Technik, Kul-
tur oder Kunst in Niedersachsen verdient gemacht haben, auf 
Vorschlag des Fachministeriums und im Einvernehmen mit 
der Landeshochschulkonferenz den Titel „Professorin ehren-
halber“ oder „Professor ehrenhalber“ verleihen. 2 Die Mitglied-
schaft in einer Hochschule ist damit nicht verbunden. 

 

§ 37 Abs. 4 

(4) 1Dem Präsidium gehören neben der Präsidentin oder dem Prä-
sidenten eine hauptberufliche Vizepräsidentin oder ein haupt-
beruflicher Vizepräsident für die Personal- und Finanzverwal-
tung und mindestens eine nebenberufliche Vizepräsidentin o-
der ein nebenberuflicher Vizepräsident an. 2Die Grundordnung 
kann daneben eine weitere hauptberufliche Vizepräsidentin o-
der einen weiteren hauptberuflichen Vizepräsidenten für Stu-
dium, Lehre und studentische Belange vorsehen. 3Dem Präsi-
dium dürfen insgesamt nicht mehr als sechs Mitglieder ange-
hören. 4Die Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten nehmen die 
Aufgaben in ihrem Geschäftsbereich selbständig wahr. 5Die haupt-
berufliche Vizepräsidentin oder der hauptberufliche Vizepräsi-
dent nach Satz 1 ist zugleich Beauftragte oder Beauftragter für 
den Haushalt nach § 9 LHO. 6 Das Nähere, insbesondere die 
Festlegung der Anzahl der haupt- und nebenberuflichen Vize-
präsidentinnen und Vizepräsidenten und die Festlegung der 
Geschäftsverteilung im Präsidium, regelt die Grundordnung. 
7Die Grundordnung kann die ständige Vertretung der Präsi-
dentin oder des Präsidenten in Rechts- und Verwaltungsange-
legenheiten durch eine hauptberufliche Vizepräsidentin oder 
einen hauptberuflichen Vizepräsidenten nach Satz 1 vorsehen.  

 
§ 39 

Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 

http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/e01/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HONDpP9&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/e01/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HONDpP9&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 

(1) § 38 Abs. 2 und 4 bis 8 gilt mit Ausnahme von § 38 Abs. 6 Satz 
2 für hauptberufliche Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass die Empfehlung der Findungs-
kommission nach § 38 Abs. 2 Satz 2 im Einvernehmen mit der Prä-

sidentin oder dem Präsidenten zu erfolgen hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 1 Die Präsidentin oder der Präsident schlägt dem Senat Perso-
nen, die an der Hochschule hauptberuflich beschäftigt sind, als ne-
benberufliche Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten vor. 2 Dem 
Hochschulrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 3 Bestä-
tigt der Senat den Vorschlag, so legt er diesen mit der Stellung-
nahme des Hochschulrats dem Fachministerium zur Entscheidung 
vor. 4 Das Fachministerium kann den Vorschlag an den Senat zu-
rückverweisen. 5 Bei Hochschulen in der Trägerschaft einer Stif-
tung entscheidet der Stiftungsrat in eigener Zuständigkeit über den 
Vorschlag. 6 Die Amtszeit der nebenberuflichen Vizepräsidentinnen 
und Vizepräsidenten wird in der Grundordnung geregelt; sie endet 

(1) § 38 Abs. 2 und 4 bis 8 gilt mit Ausnahme von § 38 Abs. 6 Satz 
2 für hauptberufliche Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten nach 
§ 37 Abs. 4 Satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass die Emp-
fehlung der Findungskommission nach § 38 Abs. 2 Satz 2 im Ein-
vernehmen mit der Präsidentin oder dem Präsidenten zu erfolgen 
hat. 

(2) 1Sofern die Grundordnung eine hauptberufliche Vizepräsi-
dentin oder einen hauptberuflichen Vizepräsidenten für Stu-
dium, Lehre und studentische Belange vorsieht, gilt für den 
Vorschlag des Senats zur Ernennung oder Bestellung § 38 
Abs. 2 mit der Maßgabe, dass die Empfehlung der Findungs-
kommission nach § 38 Abs. 2 Satz 2 im Einvernehmen mit den 
studentischen Vertreterinnen und Vertretern im Senat sowie 
der Studienqualitätskommission nach § 14 b Abs. 2 zu erfol-
gen hat. 2Vorgeschlagen werden kann, wer Mitglied der Hoch-
schullehrergruppe ist. 3Die Ernennung oder Bestellung erfolgt 
in ein Beamtenverhältnis auf Zeit für eine Amtsdauer von drei 
Jahren oder in ein entsprechend befristetes Angestelltenver-
hältnis. 4Eine einmalige Wiederwahl für eine Amtsdauer von 
weiteren drei Jahren ist möglich. 5§ 38 Abs. 4 Sätze 2 bis 4, 
Abs. 5 Sätze 1 und 2 und Abs. 7 und 8 gilt entsprechend mit 
der Maßgabe, dass die Ernennung oder Bestellung für eine 
weitere Amtszeit nach § 38 Abs. 4 Satz 4 zusätzlich des Einver-
nehmens der studentischen Vertreterinnen und Vertreter im 
Senat sowie der Studienqualitätskommission nach § 14 b Abs. 
2 bedarf. 

(3) 1 Die Präsidentin oder der Präsident schlägt dem Senat Perso-
nen, die an der Hochschule hauptberuflich beschäftigt sind, als ne-
benberufliche Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten vor. 2 Dem 
Hochschulrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 3 Bestä-
tigt der Senat den Vorschlag, so legt er diesen mit der Stellung-
nahme des Hochschulrats dem Fachministerium zur Entscheidung 
vor. 4 Das Fachministerium kann den Vorschlag an den Senat zu-
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mit der Ernennung oder Bestellung einer neuen Präsidentin oder 
eines neuen Präsidenten. 7 Die nebenberuflichen Vizepräsidentin-
nen und Vizepräsidenten führen die Geschäfte fort, bis eine Nach-
folgerin oder ein Nachfolger bestellt ist. 
 

rückverweisen. 5 Bei Hochschulen in der Trägerschaft einer Stif-
tung entscheidet der Stiftungsrat in eigener Zuständigkeit über den 
Vorschlag. 6 Die Amtszeit der nebenberuflichen Vizepräsidentinnen 
und Vizepräsidenten wird in der Grundordnung geregelt; sie endet 
mit der Ernennung oder Bestellung einer neuen Präsidentin oder 
eines neuen Präsidenten. 7 Die nebenberuflichen Vizepräsidentin-
nen und Vizepräsidenten führen die Geschäfte fort, bis eine Nach-
folgerin oder ein Nachfolger bestellt ist. 

 
§ 40 

Abwahl von Mitgliedern des Präsidiums 

1 Der Senat kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglie-
der einzelne Mitglieder des Präsidiums abwählen und damit deren 
Entlassung vorschlagen. 2 Der Vorschlag bedarf der Bestätigung 
des Hochschulrats. 

 

 

 
 

§ 41 
Senat 

(1) 1 Der Senat beschließt die Ordnungen der Hochschule, soweit 
diese Zuständigkeit nicht nach diesem Gesetz oder der Grundord-
nung der Fakultät oder einem anderen Organ zugewiesen ist. 2 Für 
fakultätsübergreifende Studiengänge kann er Prüfungsordnungen 
beschließen. 3 Er beschließt die Grundordnung und ihre Änderun-
gen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 4 Die 
Grundordnung und ihre Änderungen bedürfen der Genehmigung. 

(2) 1 Der Senat beschließt die Entwicklungsplanung nach § 1 Abs. 
3 Satz 2 sowie den Gleichstellungsplan im Einvernehmen mit dem 
Präsidium. 2 Er nimmt zu allen Selbstverwaltungsangelegenheiten 

 
§ 40 

Abwahl von Mitgliedern des Präsidiums 

1 Der Senat kann mit einer Mehrheit von drei Vierteln seiner Mitglie-
der einzelne Mitglieder des Präsidiums abwählen und damit deren 
Entlassung vorschlagen. 2 Der Vorschlag bedarf der Bestätigung 
des Hochschulrats. 3 Bestätigt der Hochschulrat den Vorschlag 
des Senats nicht, so unternimmt der Senat einen Einigungs-
versuch in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Hochschulrat. 
4 Kommt eine Einigung nicht zustande, so entscheidet der Se-
nat mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder ab-
schließend über den Vorschlag. 

 
§ 41 

Senat 

(1) 1 Der Senat beschließt die Ordnungen der Hochschule, soweit 
diese Zuständigkeit nicht nach diesem Gesetz oder der Grundord-
nung der Fakultät oder einem anderen Organ zugewiesen ist. 2 Für 
fakultätsübergreifende Studiengänge kann er Prüfungsordnungen 
beschließen. 3 Er beschließt die Grundordnung und ihre Änderun-
gen mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 4 Die 
Grundordnung und ihre Änderungen bedürfen der Genehmigung. 

(2) 1 Der Senat beschließt die Entwicklungsplanung nach § 1 Abs. 
3 Satz 2, die Grundlage für die Zielvereinbarung ist, sowie den 
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von grundsätzlicher Bedeutung Stellung, insbesondere zur Errich-
tung, Änderung und Aufhebung von Fakultäten sowie zur Einfüh-
rung, wesentlichen Änderung und Schließung von Studiengängen. 
3 Das Präsidium ist in allen Angelegenheiten der Selbstverwaltung 
in seiner Entscheidungszuständigkeit dem Senat rechenschafts-
pflichtig. 4 Dazu gehören insbesondere Maßnahmen im Sinne von§ 
17 Abs. 2 Satz 1. 

(3) 1 Der Senat hat gegenüber dem Präsidium ein umfassendes In-
formationsrecht. 2 Ihm ist rechtzeitig vor einem Beschluss über den 
Wirtschaftsplan und vor Abschluss einer Zielvereinbarung Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) 1 Dem Senat gehören 13 Mitglieder mit Stimmrecht an. 2 Nach 
Maßgabe der Grundordnung können dem Senat in einer Hoch-
schule 

1. mit bis zu 100 Planstellen für Professorenämter bis zu 19, 
2. mit 101 bis 200 Planstellen für Professorenämter bis zu 25, 
3. mit mehr als 200 Planstellen für Professorenämter bis zu 31 

Mitglieder mit Stimmrecht angehören. 3 Sie werden nach Gruppen 
direkt gewählt. 4 Die Präsidentin oder der Präsident führt ohne 
Stimmrecht den Vorsitz. 5 Bei der Entscheidung in Angelegenhei-
ten, die die Bewertung der Lehre betreffen, werden die Stimmen 
der Mitglieder der Studierendengruppe doppelt gezählt; in diesen 
Angelegenheiten haben die Mitglieder der MTV-Gruppe kein 
Stimmrecht. 
 

Gleichstellungsplan mit konkreten Ziel- und Zeitvorgaben im Ein-
vernehmen mit dem Präsidium. 2 Er nimmt zu allen Selbstverwal-
tungsangelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung Stellung, 
insbesondere zur Errichtung, Änderung und Aufhebung von Fakul-
täten sowie zur Einführung, wesentlichen Änderung und Schlie-
ßung von Studiengängen. 3 Das Präsidium ist in allen Angelegen-
heiten der Selbstverwaltung in seiner Entscheidungszuständigkeit 
dem Senat rechenschaftspflichtig. 4 Dazu gehören insbesondere 
Maßnahmen im Sinne von§ 17 Abs. 2 Satz 1. 

(3) 1 Der Senat hat gegenüber dem Präsidium ein umfassendes In-
formationsrecht. 2 Ihm ist rechtzeitig vor einem Beschluss über den 
Wirtschaftsplan und vor Abschluss einer Zielvereinbarung Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. 

(4) 1 Dem Senat gehören 13 Mitglieder mit Stimmrecht an. 2 Nach 
Maßgabe der Grundordnung können dem Senat in einer Hoch-
schule 

1. mit bis zu 100 Planstellen für Professorenämter bis zu 19, 
2. mit 101 bis 200 Planstellen für Professorenämter bis zu 25, 
3. mit mehr als 200 Planstellen für Professorenämter bis zu 31 

Mitglieder mit Stimmrecht angehören. 3 Sie werden nach Gruppen 
direkt gewählt. 4 Ein Mitglied der Personalvertretung gehört 
dem Senat beratend an. 5Die Präsidentin oder der Präsident führt 
ohne Stimmrecht den Vorsitz. 6 Bei der Entscheidung in Angele-
genheiten, die die Bewertung der Lehre betreffen, werden die Stim-
men der Mitglieder der Studierendengruppe doppelt gezählt; in die-
sen Angelegenheiten haben die Mitglieder der MTV-Gruppe kein 
Stimmrecht. 

 

§ 42 
Gleichstellungsbeauftragte 

 

§ 42 
Gleichstellungsbeauftragte 
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(1) 1 Der Senat wählt auf Vorschlag der Kommission für Gleichstel-
lung eine Gleichstellungsbeauftragte. 2 Die Amtszeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten beträgt bis zu sechs Jahre und bei Wiederwahl 
bis zu acht Jahre. 3 Mit Zustimmung des Senats kann die Bestel-
lung für jeweils eine weitere Amtszeit ohne Ausschreibung erfol-
gen. 4 Die Gleichstellungsbeauftragte ist in der Regel hauptberuf-
lich zu beschäftigen; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des 
Fachministeriums. 5 Die Grundordnung regelt das Nähere zur Er-
richtung und zum Verfahren der Kommission sowie zur Amtszeit 
und zum Verfahren der Wahl der Gleichstellungsbeauftragten. 

 

 

(2) 1 Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt auf die Erfüllung des 
Gleichstellungsauftrags hin. 2 Sie wirkt insbesondere bei der Ent-
wicklungsplanung, bei der Erstellung des Gleichstellungsplans so-
wie bei Struktur- und Personalentscheidungen mit. 3 Sie kann Ver-
sammlungen einberufen. 4 Sie ist gegenüber dem Senat berichts-
pflichtig und unterrichtet die Öffentlichkeit über die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben. 5 Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ist sie nicht an 
fachliche Aufträge und Weisungen gebunden. 

(3) 1 Die Gleichstellungsbeauftragte hat gegenüber dem Präsidium 
ein Vortragsrecht. 2 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie an den 
Sitzungen anderer Organe, Gremien und Kommissionen, zu denen 
sie wie ein Mitglied zu laden ist, mit Antrags- und Rederecht teil-
nehmen; sie ist insbesondere bei bevorstehenden Personalmaß-
nahmen rechtzeitig und umfassend zu beteiligen. 3 Die Gleichstel-
lungsbeauftragte kann Bewerbungsunterlagen einsehen. 4 Sie ist 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(4) 1 Ist eine den Gleichstellungsauftrag berührende Entscheidung 
eines Organs gegen das Votum der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) 1 Der Senat wählt auf Vorschlag der Kommission für Gleichstel-
lung eine Gleichstellungsbeauftragte. 2 Die Amtszeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten beträgt bis zu sechs Jahre und bei Wiederwahl 
bis zu acht Jahre. 3 Mit Zustimmung des Senats kann die Bestel-
lung für jeweils eine weitere Amtszeit ohne Ausschreibung erfol-
gen. 4 Die Gleichstellungsbeauftragte ist in der Regel hauptberuf-
lich zu beschäftigen; Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des 
Fachministeriums. 5 § 38 Abs. 6 Sätze 1 und 3 gilt entspre-
chend. 6Die Grundordnung regelt das Nähere zur Errichtung und 
zum Verfahren der Kommission sowie zur Amtszeit und zum Ver-
fahren der Wahl der Gleichstellungsbeauftragten. 7Die Gleichstel-
lungsbeauftragte und ihre Vertreterin dürfen keiner Personal-
vertretung angehören und nur in ihrer Eigenschaft als Gleich-
stellungsbeauftragte oder als deren Vertreterin mit Personal-
angelegenheiten befasst sein. 

(2) 1 Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt auf die Erfüllung des 
Gleichstellungsauftrags gemäß § 3 Abs. 3 hin. 2 Sie wirkt insbe-
sondere bei der Entwicklungsplanung, bei der Erstellung des 
Gleichstellungsplans sowie bei Struktur- und Personalentscheidun-
gen mit. 3 Sie kann Versammlungen einberufen. 4 Sie ist gegenüber 
dem Senat berichtspflichtig und unterrichtet die Öffentlichkeit über 
die Wahrnehmung ihrer Aufgaben. 5 Bei der Erfüllung ihrer Aufga-
ben ist sie nicht an fachliche Aufträge und Weisungen gebunden. 

(3) 1 Die Gleichstellungsbeauftragte hat gegenüber dem Präsidium 
ein Vortragsrecht. 2 Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann sie an den 
Sitzungen anderer Organe, Gremien und Kommissionen, zu denen 
sie wie ein Mitglied zu laden ist, mit Antrags- und Rederecht teil-
nehmen; sie ist insbesondere bei bevorstehenden Personalmaß-
nahmen rechtzeitig und umfassend zu beteiligen. 3 Die Gleichstel-
lungsbeauftragte kann Bewerbungsunterlagen einsehen. 4 Sie ist 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(4) 1 Ist eine den Gleichstellungsauftrag berührende Entscheidung 
eines Organs gegen das Votum der Gleichstellungsbeauftragten 
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getroffen worden, so kann sie innerhalb von zwei Wochen eine er-
neute Entscheidung verlangen (Widerspruch), soweit dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmt. 2 Die erneute Entscheidung darf frü-
hestens eine Woche nach Einlegung des Widerspruchs und erst 
nach einem besonderen Einigungsversuch erfolgen. 3 In derselben 
Angelegenheit ist der Widerspruch nur einmal zulässig. 4 Eine Ent-
scheidung darf erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Bestäti-
gung der Entscheidung ausgeführt werden. 

(5) 1 An den Fakultäten können Gleichstellungsbeauftragte durch 
den Fakultätsrat gewählt werden. 2 Für die Universitätsmedizin 
Göttingen ist eine Gleichstellungsbeauftragte zu wählen. 3 An an-
deren in der Grundordnung bestimmten Organisationseinheiten 
können Gleichstellungsbeauftragte bestellt werden. 4 In der Grund-
ordnung sind für die Gleichstellungsbeauftragten nach den Sätzen 
1 bis 3 das Verfahren der Wahl oder Bestellung, die Amtszeit, die 
Aufgaben und die Befugnisse zu regeln. 

 

(6) § 3 Abs. 4 sowie die §§ 7, 12 und 13 des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897) gelten 
entsprechend für alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule, 
die keine Beschäftigten der Hochschule sind. 

getroffen worden, so kann sie innerhalb von zwei Wochen eine er-
neute Entscheidung verlangen (Widerspruch), soweit dieses Ge-
setz nichts anderes bestimmt. 2 Die erneute Entscheidung darf frü-
hestens eine Woche nach Einlegung des Widerspruchs und erst 
nach einem besonderen Einigungsversuch erfolgen. 3 In derselben 
Angelegenheit ist der Widerspruch nur einmal zulässig. 4 Eine Ent-
scheidung darf erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder Bestäti-
gung der Entscheidung ausgeführt werden. 

(5) 1 An den Fakultäten können Gleichstellungsbeauftragte durch 
den Fakultätsrat gewählt werden. 2 Für die Universitätsmedizin 
Göttingen ist eine hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte zu 
wählen, deren Amtszeit sechs Jahre und bei Wiederwahl acht 
Jahre beträgt und für die § 38 Abs. 6 Sätze 1 und 3 entspre-
chend gilt. 3An anderen in der Grundordnung bestimmten Organi-
sationseinheiten können Gleichstellungsbeauftragte bestellt wer-
den. 4 In der Grundordnung sind für die Gleichstellungsbeauftrag-
ten nach den Sätzen 1 bis 3 das Verfahren der Wahl oder Bestel-
lung, die Amtszeit, die Aufgaben und die Befugnisse zu regeln. 

(6) § 3 Abs. 4 sowie die §§ 7, 12 und 13 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897) gel-
ten entsprechend für alle Mitglieder und Angehörigen der Hoch-

schule, die keine Beschäftigten der Hochschule sind. 

 

§ 48 Abs. 3 

1Das an den Hochschulen tätige Personal wird im Landesdienst be-
schäftigt. 2Dienstvorgesetzter der Mitglieder des Präsidiums ist das 
Fachministerium. 3Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter des 
Hochschulpersonals ist die Präsidentin oder der Präsident. 

 

 

§ 48 Abs. 3 

1Das an den Hochschulen tätige Personal wird im Landesdienst be-
schäftigt. 2Dienstvorgesetzter der hauptberuflichen Mitglieder des 
Präsidiums und, soweit sie in dieser Eigenschaft tätig sind, der 
nebenberuflichen Mitglieder des Präsidiums ist das Fachminis-
terium. 3Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter des Hochschul-
personals ist die Präsidentin oder der Präsident. 
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§ 49 

Haushalts- und Wirtschaftsführung 

(1) 1 Die Hochschulen werden mit folgenden Maßgaben als Lan-
desbetriebe gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt: 

1. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen richten sich 
nach kaufmännischen Grundsätzen. Der Wirtschaftsplan gliedert 
sich nach dem handelsrechtlichen Schema der Gewinn- und Ver-
lustrechnung und umfasst die jeweiligen Ist-, Soll- und Plandaten. 
Auf den Jahresabschluss sind die Vorschriften des Handelsgesetz-
buchs über große Kapitalgesellschaften sinngemäß anzuwenden. 
Auf die Prüfung des Jahresabschlusses sind die Prüfungsgrund-
sätze des § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegeset-
zes (HGrG) entsprechend anzuwenden. 
2. Der bis zum Ende des Geschäftsjahres nicht verbrauchte Teil 
der Zuführungen wird als Rücklage bis zur Dauer von fünf Jahren 
verwahrt und steht der Hochschule zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu-
sätzlich zur Verfügung. 
3. Der Landesbetrieb entscheidet im Rahmen von finanziellen 
Obergrenzen über die dauerhafte Beschäftigung von Tarifpersonal. 
Die Obergrenzen werden bei tarifvertraglichen Änderungen ent-
sprechend fortgeschrieben. Abweichend von § 26 Abs. 1 Satz 4 
LHO werden im Haushaltsplan die Stellen des Tarifpersonals nicht 
erläutert. 
 
4. Die Buchführung richtet sich nach den Regeln der kaufmänni-
schen doppelten Buchführung. Abweichend von § 79 Abs. 3 LHO 
errichtet der Landesbetrieb Zahlstellen und Geldannahmestellen in 
eigener Zuständigkeit. Im Rahmen der Jahresprüfung nach Num-
mer 1 hat die Hochschule nachzuweisen, dass die Zahl- und Geld-
annahmestellen ordnungsgemäß betrieben worden sind. 
5. Das Rechnungswesen muss eine Kosten- und Leistungsrech-
nung umfassen, die die Bildung von Kennzahlen für hochschul-
übergreifende Zwecke nach Vorgabe des Fachministeriums ermög-
licht. 

§ 49 

Haushalts- und Wirtschaftsführung 

(1) 1 Die Hochschulen werden mit folgenden Maßgaben als Lan-
desbetriebe gemäß § 26 Abs. 1 LHO geführt: 

1. Die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen richten sich 
nach kaufmännischen Grundsätzen. Der Wirtschaftsplan gliedert 
sich nach dem handelsrechtlichen Schema der Gewinn- und Ver-
lustrechnung und umfasst die jeweiligen Ist-, Soll- und Plandaten. 
Auf den Jahresabschluss sind die Vorschriften des Handelsgesetz-
buchs über große Kapitalgesellschaften sinngemäß anzuwenden. 
Auf die Prüfung des Jahresabschlusses sind die Prüfungsgrund-
sätze des § 53 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegeset-
zes (HGrG) entsprechend anzuwenden. 
2. Der bis zum Ende des Geschäftsjahres nicht verbrauchte Teil 
der Zuführungen wird als Rücklage bis zur Dauer von fünf Jahren 
verwahrt und steht der Hochschule zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu-
sätzlich zur Verfügung. 
3. Der Landesbetrieb entscheidet im Rahmen der im Haushalts-
plan festgesetzten Ermächtigungen über die dauerhafte Be-
schäftigung von Personal. Das aus Drittmitteln oder Sonder-
mitteln finanzierte Personal findet hierbei keine Berücksichti-
gung. Der Ermächtigungsrahmen wird bei tarifvertraglichen 
und gesetzlichen Änderungen entsprechend angepasst. Ab-
weichend von § 26 Abs. 1 Satz 4 LHO werden im Haushaltsplan 
die Stellen des Tarifpersonals nicht erläutert. 
4. Die Buchführung richtet sich nach den Regeln der kaufmänni-
schen doppelten Buchführung. Abweichend von § 79 Abs. 3 LHO 
errichtet der Landesbetrieb Zahlstellen und Geldannahmestellen in 
eigener Zuständigkeit. Im Rahmen der Jahresprüfung nach Num-
mer 1 hat die Hochschule nachzuweisen, dass die Zahl- und Geld-
annahmestellen ordnungsgemäß betrieben worden sind. 
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2 Das Nähere zu den Nummern 1 bis 4 bestimmt das Fachministe-
rium durch Verwaltungsvorschrift im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium und dem Landesrechnungshof. 

(2) 1 Die Einnahmen der Hochschulen mit Ausnahme der Einnah-
men der Körperschaft fließen in das von der Hochschule zu verwal-
tende Landesvermögen. 2 Die aus Landesmitteln zu beschaffenden 
Vermögensgegenstände sind für das Land zu erwerben. 3 Sämtli-
che Einnahmen, die die Hochschulen im Zusammenhang mit ihrer 
wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeit sowie durch die In-
anspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen 
durch Dritte erzielen, stehen ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur 
Verfügung. 

(3) Die Höhe der laufenden Zuführungen an die Hochschulen be-
misst sich nach den Zielvereinbarungen gemäß § 1 Abs. 3 Satz 4. 

 

§ 52 

(2) 1 Der Hochschulrat besteht aus sieben Mitgliedern, von denen 
mindestens drei Frauen sein sollen. 2 Mitglieder sind 

1. fünf mit dem Hochschulwesen vertraute Personen vornehmlich 
aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Kultur, die nicht Mitglieder der 
Hochschule sein dürfen und im Einvernehmen mit dem Senat der 
Hochschule vom Fachministerium bestellt werden, 

2. ein Mitglied der Hochschule, das vom Senat der Hochschule ge-
wählt wird, und 
3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Fachministeriums. 

5. Das Rechnungswesen muss eine Kosten- und Leistungsrech-
nung umfassen, die die Bildung von Kennzahlen für hochschul-
übergreifende Zwecke nach Vorgabe des Fachministeriums ermög-
licht. 

2 Das Nähere zu den Nummern 1 bis 4 bestimmt das Fachministe-
rium durch Verwaltungsvorschrift im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium und dem Landesrechnungshof. 

(2) 1 Die Einnahmen der Hochschulen mit Ausnahme der Einnah-
men der Körperschaft fließen in das von der Hochschule zu verwal-
tende Landesvermögen. 2 Die aus Landesmitteln zu beschaffenden 
Vermögensgegenstände sind für das Land zu erwerben. 3 Sämtli-
che Einnahmen, die die Hochschulen im Zusammenhang mit ihrer 
wissenschaftlichen und künstlerischen Tätigkeit sowie durch die In-
anspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen 
durch Dritte erzielen, stehen ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur 
Verfügung. 

(3) Die Höhe der laufenden Zuführungen an die Hochschulen be-
misst sich nach den Zielvereinbarungen gemäß § 1 Abs. 3 Satz 4. 

 

§ 52 

(2) 1 Der Hochschulrat besteht aus sieben Mitgliedern, von denen 
mindestens drei Frauen sein sollen. 2 Mitglieder sind 

1. fünf mit dem Hochschulwesen vertraute Personen vornehmlich 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, oder Kultur oder weiteren gesell-
schaftlich relevanten Bereichen, die nicht Mitglieder der Hoch-
schule sein dürfen und im Einvernehmen mit dem Senat der Hoch-
schule vom Fachministerium bestellt werden, 
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3 Der Hochschulrat bestimmt aus den Mitgliedern nach Satz 2 Nr. 1 
ein vorsitzendes Mitglied und ein stellvertretendes vorsitzendes 
Mitglied. 

(3) 1 Die Mitglieder des Hochschulrats nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 
sind Angehörige der Hochschulen. 2 Die Mitglieder nach Absatz 2 
Satz 2 Nrn. 1 und 2 sind ehrenamtlich tätig und an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden. 3 Den Mitgliedern nach Absatz 2 Satz 
2 Nr. 1 kann die Hochschule eine angemessene Aufwandsentschä-
digung nach Maßgabe einer Ordnung zahlen. 4 Die Amtszeit der 
Mitglieder des Hochschulrats beträgt nach Maßgabe der Grundord-
nung bis zu fünf Jahre. 5 Das Fachministerium kann ein Mitglied 
des Hochschulrats nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 aus wichtigem 
Grund abberufen. 6 Das Präsidium nimmt an den Sitzungen des 
Hochschulrats mit beratender Stimme teil; eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Studierendenschaft, die Gleichstellungsbeauftragte 
und die Mitglieder des Personalrats können beratend hinzu gezo-
gen werden. 

 

2. ein Mitglied der Hochschule, das vom Senat der Hochschule ge-
wählt wird, und 
3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Fachministeriums. 

3 Der Hochschulrat bestimmt aus den Mitgliedern nach Satz 2 Nr. 1 
ein vorsitzendes Mitglied und ein stellvertretendes vorsitzendes 
Mitglied. 

(3) 1 Die Mitglieder des Hochschulrats nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 
sind Angehörige der Hochschulen. 2 Die Mitglieder nach Absatz 2 
Satz 2 Nrn. 1 und 2 sind ehrenamtlich tätig und an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden. 3 Den Mitgliedern nach Absatz 2 Satz 
2 Nr. 1 kann die Hochschule eine angemessene Aufwandsentschä-
digung nach Maßgabe einer Ordnung zahlen. 4 Die Amtszeit der 
Mitglieder des Hochschulrats beträgt nach Maßgabe der Grundord-
nung bis zu fünf Jahre. 5 Das Fachministerium kann ein Mitglied 
des Hochschulrats nach Absatz 2 Satz 2 Nr. 1 aus wichtigem 
Grund abberufen. 6 Die Mitglieder des Präsidiums, eine Vertre-
terin oder ein Vertreter der Studierendenschaft und ein Mit-
glied der Personalvertretung nehmen in der Regel an den Sit-
zungen des Hochschulrats beratend teil. 

 

§ 53  
Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege 

(1) 1 Die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege führt die Aus-
bildung für die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung 
Justiz nach Maßgabe des § 2 Abs. 1, 2 und 4 des Rechtspflegerge-
setzes und justizbezogene Fortbildung durch. 2 Mit Zustimmung 
des Fachministeriums kann sie weitere Studiengänge einrichten. 

 

 

§ 53  
Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege 

(1) 1 Die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege führt die Aus-
bildung für die Laufbahn der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung 
Justiz nach Maßgabe des § 2 Abs. 1, 2 und 4 des Rechtspflegerge-
setzes und justizbezogene Fortbildung durch. 2 Mit Zustimmung 
des Fachministeriums kann sie weitere Studiengänge einrichten. 
3Abweichend von § 8 Abs. 1 kann sie aufgrund einer Hoch-
schulprüfung, mit der ein erster berufsqualifizierender Ab-
schluss erreicht wird, einen Diplomgrad mit Angabe der Fach-
richtung und dem Zusatz „FH“ (Fachhochschule) verleihen. 
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(2) Organe der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege sind 
die Rektorin oder der Rektor und der Senat. 

(3) 1 Die Rektorin oder der Rektor leitet die Norddeutsche Hoch-
schule für Rechtspflege und vertritt sie nach außen. 2 Sie oder er 
tritt an die Stelle der Präsidentin oder des Präsidenten und des 
Präsidiums. 3 An die Stelle der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsi-
denten tritt als Vertreterin oder Vertreter der Rektorin oder des 
Rektors eine Prorektorin oder ein Prorektor. 4 Die Aufgaben nach 
den Sätzen 1 bis 3 werden im Nebenamt wahrgenommen. 

(4) 1 Zur Rektorin oder zum Rektor und zur Prorektorin oder zum 
Prorektor bestellt das Fachministerium Professorinnen und Profes-
soren der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege, die Mitglie-
der der Hochschule sind. 2 Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des 
Senats; der Vorschlag zur Bestellung der Prorektorin oder des Pro-
rektors bedarf des Einvernehmens der Rektorin oder des Rektors. 
3 Der Senat richtet zur Vorbereitung des Vorschlages eine Fin-
dungskommission aus fünf Mitgliedern ein, von denen der Senat 
drei aus seiner Mitte und das Fachministerium zwei benennt. 4 Die 
Amtsdauer beträgt sechs Jahre; für die Prorektorin oder den Pro-
rektor kann die Grundordnung eine kürzere Amtsdauer festlegen. 
5 Die §§ 38 und 39 finden keine Anwendung. 

(5) 1 Abweichend von § 41 Abs. 4 Satz 1 gehören dem Senat nach 
Maßgabe der Grundordnung bis zu 13 Mitglieder mit Stimmrecht 
an. 2 § 41 Abs. 4 Satz 2 findet keine Anwendung. 

(6) 1 Die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege bestellt mit 
Zustimmung des Fachministeriums eine Verwaltungsleiterin oder 
einen Verwaltungsleiter. 2 Die Verwaltungsleiterin oder der Verwal-
tungsleiter unterstützt die Hochschulleitung und führt die Geschäfte 
der laufenden Personal- und Finanzverwaltung. 3 Sie oder er ist 
Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt nach § 9 LHO. 

(2) Organe der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege sind 
die Rektorin oder der Rektor und der Senat. 

(3) 1 Die Rektorin oder der Rektor leitet die Norddeutsche Hoch-
schule für Rechtspflege und vertritt sie nach außen. 2 Sie oder er 
tritt an die Stelle der Präsidentin oder des Präsidenten und des 
Präsidiums. 3 An die Stelle der Vizepräsidentinnen oder Vizepräsi-
denten tritt als Vertreterin oder Vertreter der Rektorin oder des 
Rektors eine Prorektorin oder ein Prorektor. 4 Die Aufgaben nach 
den Sätzen 1 bis 3 werden im Nebenamt wahrgenommen. 

(4) 1 Zur Rektorin oder zum Rektor und zur Prorektorin oder zum 
Prorektor bestellt das Fachministerium Professorinnen und Profes-
soren der Norddeutschen Hochschule für Rechtspflege, die Mitglie-
der der Hochschule sind. 2 Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag des 
Senats; der Vorschlag zur Bestellung der Prorektorin oder des Pro-
rektors bedarf des Einvernehmens der Rektorin oder des Rektors. 
3 Der Senat richtet zur Vorbereitung des Vorschlages eine Fin-
dungskommission aus fünf Mitgliedern ein, von denen der Senat 
drei aus seiner Mitte und das Fachministerium zwei benennt. 4 Die 
Amtsdauer beträgt sechs Jahre; für die Prorektorin oder den Pro-
rektor kann die Grundordnung eine kürzere Amtsdauer festlegen. 
5 Die §§ 38 und 39 finden keine Anwendung. 

(5) 1 Abweichend von § 41 Abs. 4 Satz 1 gehören dem Senat nach 
Maßgabe der Grundordnung bis zu 13 Mitglieder mit Stimmrecht 
an. 2 § 41 Abs. 4 Satz 2 findet keine Anwendung. 

(6) 1 Die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege bestellt mit 
Zustimmung des Fachministeriums eine Verwaltungsleiterin oder 
einen Verwaltungsleiter. 2 Die Verwaltungsleiterin oder der Verwal-
tungsleiter unterstützt die Hochschulleitung und führt die Geschäfte 
der laufenden Personal- und Finanzverwaltung. 3 Sie oder er ist 
Beauftragte oder Beauftragter für den Haushalt nach § 9 LHO. 

(7) 1 § 49 findet für die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege 
keine Anwendung. 2 Abweichend von § 42 Abs.1 Satz 4 kann die 
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(7) § 49 findet für die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege 
keine Anwendung. 

(8) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung Abwei-
chungen von den Bestimmungen für das wissenschaftliche Perso-
nal an Fachhochschulen zu regeln, soweit dies wegen der beson-
deren Aufgabenstellung und Struktur der Norddeutschen Hoch-
schule für Rechtspflege erforderlich ist. 

(9) Das für die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege zustän-
dige Fachministerium ist das Justizministerium. 

 

§ 56 

Stiftungsvermögen, Stiftungsmittel 
und Eigentumsübergang 

(1) 1 Das Grundstockvermögen besteht aus den in der Verordnung 
nach § 55 Abs. 1 Satz 4 aufgeführten Grundstücken und sonstigen, 
diesem ausdrücklich zugeführten Vermögenswerten. 2 Es ist von 
dem übrigen Stiftungsvermögen getrennt zu halten und kann durch 
Zustiftungen des Landes oder Dritter erhöht werden. 

(2) 1 Grundstücke des Grundstockvermögens sind in ihrem körperli-
chen Bestand, das sonstige Grundstockvermögen ist in seinem 
Wert ungeschmälert zu erhalten. 2 Eine Veräußerung von Grund-
stücken des Grundstockvermögens oder ihre Belastung mit Grund-
pfandrechten ist nach den Regeln ordnungsgemäßer Wirtschafts-
führung nach Erteilung der Zustimmung des Fachministeriums zu-
lässig, wenn sie der dauernden und nachhaltigen Verwirklichung 
des Stiftungszwecks oder der Steigerung der Stiftungsleistung 
dienlich ist. 3 Die aus einer Veräußerung erzielten Erlöse sollen 
zum Erwerb gleichwertiger Grundstücke oder für eine dauerhaft 

Gleichstellungsbeauftragte nebenberuflich beschäftigt wer-
den. 

(8) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Verordnung Abwei-
chungen von den Bestimmungen für das wissenschaftliche Perso-
nal an Fachhochschulen zu regeln, soweit dies wegen der beson-
deren Aufgabenstellung und Struktur der Norddeutschen Hoch-
schule für Rechtspflege erforderlich ist. 

(9) Das für die Norddeutsche Hochschule für Rechtspflege zustän-
dige Fachministerium ist das Justizministerium. 

§ 56 

Stiftungsvermögen, Stiftungsmittel 
und Eigentumsübergang 

(1) 1 Das Grundstockvermögen besteht aus den in der Verordnung 
nach § 55 Abs. 1 Satz 4 aufgeführten Grundstücken und sonstigen, 
diesem ausdrücklich zugeführten Vermögenswerten. 2 Es ist von 
dem übrigen Stiftungsvermögen getrennt zu halten und kann durch 
Zustiftungen des Landes oder Dritter erhöht werden. 

(2) 1 Grundstücke des Grundstockvermögens sind in ihrem körperli-
chen Bestand, das sonstige Grundstockvermögen ist in seinem 
Wert ungeschmälert zu erhalten. 2 Eine Veräußerung von Grund-
stücken des Grundstockvermögens oder ihre Belastung mit Grund-
pfandrechten ist nach den Regeln ordnungsgemäßer Wirtschafts-
führung nach Erteilung der Zustimmung des Fachministeriums zu-
lässig, wenn sie der dauernden und nachhaltigen Verwirklichung 
des Stiftungszwecks oder der Steigerung der Stiftungsleistung 
dienlich ist. 3 Die aus einer Veräußerung erzielten Erlöse sollen 
zum Erwerb gleichwertiger Grundstücke oder für eine dauerhaft 
bessere Nutzung der vorhandenen Grundstücke des Grundstock-
vermögens eingesetzt werden. 
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bessere Nutzung der vorhandenen Grundstücke des Grundstock-
vermögens eingesetzt werden. 

(3) Die Stiftung finanziert die Erfüllung ihrer Aufgaben insbeson-
dere aus 

1. der jährlichen Finanzhilfe des Landes, 
2. den Erträgen des Stiftungsvermögens und 
3. den Spenden und sonstigen Zuwendungen Dritter, soweit diese 
nicht ausdrücklich dem Grundstockvermögen zugeführt werden sol-
len. 

(4) 1 Die Stiftung erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine jährliche 
Finanzhilfe des Landes nach Maßgabe des Haushalts. 2 Sie dient 
der Stiftung insbesondere zur Deckung ihrer Aufwendungen für 

1. das Lehrangebot, 
2. die Grundausstattung für die Forschung, 
3. die Ausstattung für fachliche Schwerpunkte und Sonderaufga-
ben, 
4. die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
5. die Erfüllung des Gleichstellungsauftrags und 
6. die Bauunterhaltung. 
3 Zuschüsse für Investitionen dürfen nur für investive Zwecke ver-
wendet werden. 4 Die jährliche Finanzhilfe wird unter Berücksichti-
gung des § 1 Abs. 2 danach bemessen, inwieweit die nach § 1 
Abs. 3 Satz 4 vereinbarten Ziele erreicht worden sind. 5 Die Stiftung 
hat im Lagebericht des Jahresabschlusses sowie auf Anforderung 
des Fachministeriums nachzuweisen, inwieweit die vereinbarten 
Ziele erreicht worden sind. 6 Der Bemessung der Finanzhilfe ist 
eine Obergrenze für Personalkosten zugrunde zu legen, die im 
Haushaltsplan nach Maßgabe der Zielvereinbarungen und unter 
Berücksichtigung tarifvertraglicher Änderungen festgesetzt wird. 
7 Die Stiftung übermittelt dem Fachministerium auf Anforderung die 
zur Ermittlung der Obergrenze sowie der Finanzhilfe erforderlichen 
Daten so rechtzeitig, dass das Fachministerium die Voranschläge 
nach § 27 Abs. 1 LHO erstellen kann. 

(3) Die Stiftung finanziert die Erfüllung ihrer Aufgaben insbeson-
dere aus 

1. der jährlichen Finanzhilfe des Landes, 
2. den Erträgen des Stiftungsvermögens und 
3. den Spenden und sonstigen Zuwendungen Dritter, soweit diese 
nicht ausdrücklich dem Grundstockvermögen zugeführt werden sol-
len. 

(4) 1 Die Stiftung erhält zur Erfüllung ihrer Aufgaben eine jährliche 
Finanzhilfe des Landes nach Maßgabe des Haushalts. 2 Sie dient 
der Stiftung insbesondere zur Deckung ihrer Aufwendungen für 

1. das Lehrangebot, 
2. die Grundausstattung für die Forschung, 
3. die Ausstattung für fachliche Schwerpunkte und Sonderaufga-
ben, 
4. die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
5. die Erfüllung des Gleichstellungsauftrags und 
6. die Bauunterhaltung. 
3 Zuschüsse für Investitionen dürfen nur für investive Zwecke ver-
wendet werden. 4 Die jährliche Finanzhilfe wird unter Berücksichti-
gung des § 1 Abs. 2 danach bemessen, inwieweit die nach § 1 
Abs. 3 Satz 4 vereinbarten Ziele erreicht worden sind. 5 Die Stiftung 
hat im Lagebericht des Jahresabschlusses sowie auf Anforderung 
des Fachministeriums nachzuweisen, inwieweit die vereinbarten 
Ziele erreicht worden sind. 6 Die Bemessung der Finanzhilfe er-
folgt nach Maßgabe der Zielvereinbarungen und unter Berück-
sichtigung des im Haushaltsplan festgesetzten Ermächti-
gungsrahmens für die Kosten des dauerhaft beschäftigten 
Personals. 7Das aus Drittmitteln oder Sondermitteln finanzierte 
Personal findet hierbei keine Berücksichtigung. 8Der Ermächti-
gungsrahmen wird bei tarifvertraglichen und gesetzlichen Än-
derungen entsprechend angepasst. 9 Die Stiftung übermittelt 
dem Fachministerium auf Anforderung die zur Ermittlung der Ober-
grenze sowie der Finanzhilfe erforderlichen Daten so rechtzeitig, 
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(5) Zuwendungen Dritter an die Stiftung können mit der Auflage 
verbunden werden, dass sie für eine im Rahmen des Stiftungs-
zwecks vorgesehene Einzelmaßnahme zu verwenden sind. 

(6) 1 Die von der Hochschule bislang genutzten beweglichen Ver-
mögensgegenstände im Eigentum des Landes sowie das Körper-
schaftsvermögen gehen mit der Überführung der Hochschule in die 
Trägerschaft einer Stiftung in das Eigentum dieser über. 2 Von der 
Hochschule verwaltete Nutzungsrechte, die das Land für die Hoch-
schule erworben hat, werden mit der Errichtung der Stiftung an 
diese abgetreten. 3 Das nach den Sätzen 1 und 2 auf die Stiftung 
übergehende Vermögen wird durch die genehmigte Schlussbilanz 
der Hochschule und ihrer Einrichtungen festgestellt. 

(7) 1Die Landesregierung kann einer Stiftung auf deren Antrag 
durch Verordnung das Eigentum an den für den Betrieb der Hoch-
schule benötigten Grundstücken übertragen. 2 Absatz 2 und Absatz 
4 Satz 2 Nr. 6 sowie § 55 Abs. 1 Sätze 4 und 5 und § 63 sind ent-
sprechend anzuwenden. 

 

§ 58 Abs. 3 

1 Dienstvorgesetzter der Mitglieder des Präsidiums ist der Stif-
tungsrat. 2 Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter des Hoch-
schulpersonals ist die Präsidentin oder der Präsident. 

 

dass das Fachministerium die Voranschläge nach § 27 Abs. 1 LHO 
erstellen kann. 

(5) Zuwendungen Dritter an die Stiftung können mit der Auflage 
verbunden werden, dass sie für eine im Rahmen des Stiftungs-
zwecks vorgesehene Einzelmaßnahme zu verwenden sind. 

(6) 1 Die von der Hochschule bislang genutzten beweglichen Ver-
mögensgegenstände im Eigentum des Landes sowie das Körper-
schaftsvermögen gehen mit der Überführung der Hochschule in die 
Trägerschaft einer Stiftung in das Eigentum dieser über. 2 Von der 
Hochschule verwaltete Nutzungsrechte, die das Land für die Hoch-
schule erworben hat, werden mit der Errichtung der Stiftung an 
diese abgetreten. 3 Das nach den Sätzen 1 und 2 auf die Stiftung 
übergehende Vermögen wird durch die genehmigte Schlussbilanz 
der Hochschule und ihrer Einrichtungen festgestellt. 

(7) 1Die Landesregierung kann einer Stiftung auf deren Antrag 
durch Verordnung das Eigentum an den für den Betrieb der Hoch-
schule benötigten Grundstücken übertragen. 2 Absatz 2 und Absatz 
4 Satz 2 Nr. 6 sowie § 55 Abs. 1 Sätze 4 und 5 und § 63 sind ent-
sprechend anzuwenden. 
 

§ 58 Abs. 3 

1 Dienstvorgesetzter der hauptberuflichen Mitglieder des Präsidi-
ums und, soweit sie in dieser Eigenschaft tätig sind, der ne-
benberuflichen Mitglieder des Präsidiums ist der Stiftungsrat. 
2 Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter des Hochschulperso-
nals ist die Präsidentin oder der Präsident. 

 

 
§ 60 

Stiftungsrat 
 

 
§ 60  

Stiftungsrat 
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(1) 1 Der Stiftungsrat besteht aus sieben Mitgliedern, von denen 
mindestens drei Frauen sein sollen. 2 Mitglieder sind 

1. fünf mit dem Hochschulwesen vertraute, der Hochschule nicht 
angehörende Personen vornehmlich aus Wirtschaft, Wissenschaft 
oder Kultur, die im Einvernehmen mit dem Senat der Hochschule 
vom Fachministerium bestellt werden und aus wichtigem Grund 
vom Fachministerium entlassen werden können, 
2. ein Mitglied der Hochschule, das vom Senat der Hochschule ge-
wählt wird, sowie 
3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Fachministeriums. 
 

3 Die Mitglieder nach Satz 2 Nrn. 1 und 2 sind ehrenamtlich tätig 
und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 4 § 62 Abs. 2 
bleibt unberührt. 5 Der Stiftungsrat bestimmt aus der Gruppe der 
Mitglieder nach Satz 2 Nr. 1 eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-
den und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 

(2) 1 Der Stiftungsrat berät die Hochschule, beschließt über Angele-
genheiten der Stiftung von grundsätzlicher Bedeutung und über-
wacht die Tätigkeit des Präsidiums der Stiftung. 2 Er hat insbeson-
dere folgende Aufgaben: 

1. Ernennung oder Bestellung und Entlassung der Mitglieder des 
Präsidiums der Hochschule, 
2. Entscheidung über Veränderungen und Belastungen des Grund-
stockvermögens sowie die Aufnahme von Krediten, 
3. Zustimmung zur Entwicklungsplanung der Hochschule und zum 
Wirtschaftsplan der Stiftung, 
4. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Präsidiums, 
5. Feststellung des Jahresabschlusses sowie Entlastung des Präsi-
diums der Stiftung, 
6. Zustimmung zur Gründung von Unternehmen oder zur Beteili-
gung an Unternehmen durch die Stiftung, 
7. Rechtsaufsicht über die Hochschule, 

(1) 1 Der Stiftungsrat besteht aus sieben Mitgliedern, von denen 
mindestens drei Frauen sein sollen. 2 Mitglieder sind 

1. fünf mit dem Hochschulwesen vertraute, der Hochschule nicht 
angehörende Personen vornehmlich aus Wirtschaft, Wissenschaft, 
oder Kultur oder weiteren gesellschaftlich relevanten Berei-
chen, die im Einvernehmen mit dem Senat der Hochschule vom 
Fachministerium bestellt werden und aus wichtigem Grund vom 
Fachministerium entlassen werden können, 
2. ein Mitglied der Hochschule, das vom Senat der Hochschule ge-
wählt wird, sowie 
3. eine Vertreterin oder ein Vertreter des Fachministeriums. 

3 Die Mitglieder nach Satz 2 Nrn. 1 und 2 sind ehrenamtlich tätig 
und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 4 § 62 Abs. 2 
bleibt unberührt. 5 Der Stiftungsrat bestimmt aus der Gruppe der 
Mitglieder nach Satz 2 Nr. 1 eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-
den und eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 

(2) 1 Der Stiftungsrat berät die Hochschule, beschließt über Angele-
genheiten der Stiftung von grundsätzlicher Bedeutung und über-
wacht die Tätigkeit des Präsidiums der Stiftung. 2 Er hat insbeson-
dere folgende Aufgaben: 

1. Ernennung oder Bestellung und Entlassung der Mitglieder des 
Präsidiums der Hochschule, 
2. Entscheidung über Veränderungen und Belastungen des Grund-
stockvermögens sowie die Aufnahme von Krediten, 
3. Zustimmung zur Entwicklungsplanung der Hochschule und zum 
Wirtschaftsplan der Stiftung, 
4. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Präsidiums, 
5. Feststellung des Jahresabschlusses sowie Entlastung des Präsi-
diums der Stiftung, 
6. Zustimmung zur Gründung von Unternehmen oder zur Beteili-
gung an Unternehmen durch die Stiftung, 
7. Rechtsaufsicht über die Hochschule, 
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8. Beschluss von Änderungen der Stiftungssatzung sowie Erlass, 
Änderung und Aufhebung anderer Satzungen der Stiftung.3 Er 
kann zu den Entwürfen von Zielvereinbarungen Stellung nehmen, 
die mit dem Fachministerium getroffen werden sollen. 
 
(3) 1 Maßnahmen der Rechtsaufsicht werden vom Stiftungsrat vor-
bereitet und gegenüber der Hochschule durchgeführt. 2 Maßnah-
men, die sich aus der Überwachung des Präsidiums ergeben, wer-
den vom Stiftungsrat vorbereitet und gegenüber dem Präsidium 
durchgeführt. 3 Mitglieder nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 wirken an 

Maßnahmen der Rechtsaufsicht nicht mit. 

 

(4) 1 Die Mitglieder des Präsidiums nehmen an den Sitzungen des 
Stiftungsrats mit beratender Stimme teil. 2 Der Stiftungsrat kann 
eine Vertreterin oder einen Vertreter der Studierendenschaft, die 
Gleichstellungsbeauftragte und die Mitglieder der Personalvertre-
tung beratend hinzuziehen. 

 
§ 60 a 

Stiftungsausschuss Universität; Stiftungsausschuss Universi-
tätsmedizin der Stiftung Universität Göttingen 

(1) 1 An der Stiftung Universität Göttingen nimmt der Stiftungsaus-
schuss Universität in Angelegenheiten der Stiftung, die nicht die 
Universitätsmedizin betreffen, die Aufgaben des Stiftungsrats wahr. 
2 § 60 gilt entsprechend. 

(2) 1 Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin tritt in Angelegen-
heiten der Stiftung, die ausschließlich die Universitätsmedizin be-
treffen, an die Stelle des Stiftungsausschusses Universität. 2 Er ist 
Dienstvorgesetzter der Vorstandsmitglieder. 

(3) 1 Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin besteht aus 

8. Beschluss von Änderungen der Stiftungssatzung sowie Erlass, 
Änderung und Aufhebung anderer Satzungen der Stiftung.3 Er 
kann zu den Entwürfen von Zielvereinbarungen Stellung nehmen, 
die mit dem Fachministerium getroffen werden sollen. 

(3) 1 Maßnahmen der Rechtsaufsicht werden vom Stiftungsrat vor-
bereitet und gegenüber der Hochschule durchgeführt. 2 Maßnah-
men, die sich aus der Überwachung des Präsidiums ergeben, wer-
den vom Stiftungsrat vorbereitet und gegenüber dem Präsidium 
durchgeführt. 3 Beschlüsse über Maßnahmen nach den Sätzen 
1 und 2 kommen nur mit Zustimmung des Mitglieds nach Ab-
satz 1 Satz 2 Nr. 3 zustande. 4 Mitglieder nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 

2 wirken an Maßnahmen der Rechtsaufsicht nicht mit. 

(4) Die Mitglieder des Präsidiums, eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Studierendenschaft, die Gleichstellungsbeauf-
tragte und ein Mitglied der Personalvertretung nehmen in der 
Regel an den Sitzungen des Stiftungsrats beratend teil.  

 
 

§ 60 a 
Stiftungsausschuss Universität; Stiftungsausschuss Universi-
tätsmedizin der Stiftung Universität Göttingen 

(1) 1 An der Stiftung Universität Göttingen nimmt der Stiftungsaus-
schuss Universität in Angelegenheiten der Stiftung, die nicht die 
Universitätsmedizin betreffen, die Aufgaben des Stiftungsrats wahr. 
2 § 60 gilt entsprechend. 

(2) 1 Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin tritt in Angelegen-
heiten der Stiftung, die ausschließlich die Universitätsmedizin be-
treffen, an die Stelle des Stiftungsausschusses Universität. 2 Er ist 
Dienstvorgesetzter der Vorstandsmitglieder. 
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1. einem vom Stiftungsausschuss Universität aus seiner Mitte be-
stimmten Mitglied, 
2. zwei Personen, die das Fachministerium auf Vorschlag des Fa-
kultätsrats der Medizinischen Fakultät bestellt und die weder Mit-
glieder noch Angehörige der Universität Göttingen sind, darunter 
eine Person mit Fachkompetenz für die medizinische oder wirt-
schaftliche Leitung von Krankenhäusern, 
3. einem vom Senat gewählten Mitglied der Universität Göttingen 
und 
4. einer Vertreterin oder einem Vertreter des Fachministeriums. 

2 Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen des Stif-
tungsausschusses Universitätsmedizin mit beratender Stimme teil. 
3 Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin kann die Gleichstel-
lungsbeauftragte und die Mitglieder der Personalvertretung bera-
tend hinzuziehen. 

 

§ 60 b 
Stiftungsrat der Stiftung Universität Göttingen 

(1) Dem Stiftungsrat der Stiftung Universität Göttingen gehören die 
Mitglieder des Stiftungsausschusses Universität und des Stiftungs-
ausschusses Universitätsmedizin nach § 60 a Abs. 3 Satz 1 Nrn. 2 
bis 4 an. 

(2) 1 Die Mitglieder des Stiftungsrats sind mit Ausnahme der Vertre-
terinnen oder Vertreter des Fachministeriums ehrenamtlich tätig 
und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 2 Der Stiftungsrat 
wählt aus der Gruppe der Mitglieder nach § 60 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
ein vorsitzendes Mitglied und ein stellvertretendes vorsitzendes 
Mitglied. 3 Neben den Mitgliedern des Präsidiums nehmen die Mit-
glieder des Vorstands der Universitätsmedizin an den Sitzungen 

(3) 1 Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin besteht aus 

1. einem vom Stiftungsausschuss Universität aus seiner Mitte be-
stimmten Mitglied, 
2. zwei Personen, die das Fachministerium im Einvernehmen mit 
dem Fakultätsrat der Medizinischen Fakultät bestellt und die we-
der Mitglieder noch Angehörige der Universität Göttingen sind und 
aus wichtigem Grund vom Fachministerium entlassen werden 
können, darunter eine Person mit Fachkompetenz für die medizini-
sche oder wirtschaftliche Leitung von Krankenhäusern, 
3. einem vom Senat gewählten Mitglied der Universität Göttingen 
und 
4. einer Vertreterin oder einem Vertreter des Fachministeriums. 

2 Die Mitglieder des Vorstands, eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der Studierendenschaft, die Gleichstellungsbeauftragte 
und ein Mitglied der Personalvertretung nehmen in der Regel 
an den Sitzungen des Stiftungsausschusses Universitätsmedi-
zin beratend teil. 

 
§ 60 b 

Stiftungsrat der Stiftung Universität Göttingen 

(1) Dem Stiftungsrat der Stiftung Universität Göttingen gehören die 
Mitglieder des Stiftungsausschusses Universität und des Stiftungs-
ausschusses Universitätsmedizin nach § 60 a Abs. 3 Satz 1 Nrn. 2 
bis 4 an. 

(2) 1Die Mitglieder des Stiftungsrats sind mit Ausnahme der Vertre-
terinnen oder Vertreter des Fachministeriums ehrenamtlich tätig 
und an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. 2Der Stiftungsrat 
wählt aus der Gruppe der Mitglieder nach § 60 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
ein vorsitzendes Mitglied und ein stellvertretendes vorsitzendes 
Mitglied. 3Die in § 60 Abs. 4 und § 60 a Abs. 3 Satz 2 genannten 
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des Stiftungsrats teil. 4 Der Stiftungsrat kann die Gleichstellungsbe-
auftragte und die Mitglieder der Personalvertretung beratend hinzu-
ziehen. 

(3) Der Stiftungsrat tritt in den Angelegenheiten, die außer der Uni-
versitätsmedizin auch andere Teile der Stiftung Universität Göttin-
gen betreffen, an die Stelle des Stiftungsausschusses Universität 
und des Stiftungsausschusses Universitätsmedizin. 
 

Mitglieder, Vertreterinnen und Vertreter und Gleichstellungs-
beauftragten nehmen in der Regel an den Sitzungen des Stif-
tungsrats beratend teil. 

(3) Der Stiftungsrat tritt in den Angelegenheiten, die außer der Uni-
versitätsmedizin auch andere Teile der Stiftung Universität Göttin-
gen betreffen, an die Stelle des Stiftungsausschusses Universität 
und des Stiftungsausschusses Universitätsmedizin. 

 
§ 63 a 

Gliederung 

(1) In den humanmedizinischen Einrichtungen können medizini-
sche Zentren gebildet werden, die in Abteilungen gegliedert sein 
sollen. 

(2) Die Universitätsmedizin Göttingen umfasst alle Organisations-
einheiten der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen und 
des Universitätsklinikums. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
§ 63 a 

Gliederung Allgemeine Regelungen 

(1) In den humanmedizinischen Einrichtungen können medizini-
sche Zentren gebildet werden, die in Abteilungen gegliedert sein 
sollen. 

(2) Die Universitätsmedizin Göttingen umfasst alle Organisations-
einheiten der Medizinischen Fakultät der Universität Göttingen und 
des Universitätsklinikums. 

(3) 1 In der Medizinischen Hochschule Hannover und der Uni-
versitätsmedizin Göttingen sind die Mittel für Forschung und 
Lehre, einschließlich der Drittmittel, einerseits und die Mittel 
für die Krankenversorgung andererseits unter Berücksichti-
gung der Regelungen der §§ 49 und 57 in getrennten Budgets 
darzustellen. 2 Ein Verlustausgleich oder die Übertragung von 
Überschüssen zwischen diesen Budgets ist ausgeschlossen. 
3Zur Sicherstellung der Verwendung der Mittel für Forschung 
und Lehre wird eine Trennungsrechnung geführt. 
 
(4) Für die Medizinische Hochschule Hannover und die Univer-
sitätsmedizin Göttingen finden die Regelungen des § 49 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 und des § 56 Abs. 4 Satz 6 zur Festlegung des Er-
mächtigungsrahmens für Personalkosten für die Krankenver-
sorgung keine Anwendung. 
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(3) 1 Die humanmedizinischen Einrichtungen können Krankenhäu-
ser anderer Träger als akademische Lehrkrankenhäuser zulassen. 
2 Über die Zulassung wird mit dem jeweiligen Träger eine Verein-
barung getroffen. 3 Ärztliche Praxen und andere Einrichtungen der 
ambulanten ärztlichen Krankenversorgung können in die Ausbil-
dung nach der Approbationsordnung für Ärzte einbezogen werden; 
Satz 2 gilt entsprechend. 
 

(5) 1 Die humanmedizinischen Einrichtungen können Krankenhäu-
ser anderer Träger als akademische Lehrkrankenhäuser zulassen. 
2 Über die Zulassung wird mit dem jeweiligen Träger eine Verein-
barung getroffen. 3 Ärztliche Praxen und andere Einrichtungen der 
ambulanten ärztlichen Krankenversorgung können in die Ausbil-
dung nach der Approbationsordnung für Ärzte einbezogen werden; 
Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 63 c 

Bestellung und Entlassung der Vorstandsmitglieder der Medi-
zinischen Hochschule Hannover 

(1) 1 Die Vorstandsmitglieder werden durch das Fachministerium 
bestellt. 2 Wird die Bestellung versagt, so ist eine andere Person 
vorzuschlagen. 3 Mit den Vorstandsmitgliedern ist zu vereinbaren, 
dass Tätigkeiten, die geeignet sind, die Aufgaben des Vorstands zu 
beeinträchtigen, nicht ausgeübt werden dürfen. 

(2) 1 Zur Vorbereitung des Vorschlags für die Bestellung eines Vor-
standsmitglieds richtet der Hochschulrat eine Findungskommission 
ein, deren Zusammensetzung sich aus der Anlage 1 ergibt; soweit 
für die Mitglieder der Findungskommission eine Wahl vorgesehen 
ist, wird das Nähere dazu in der Grundordnung bestimmt. 2 Das 
Vorstandsmitglied, dessen Nachfolge vorbereitet wird, und Perso-
nen, die sich um die Mitgliedschaft im Vorstand beworben haben, 
dürfen in der Findungskommission nicht mitwirken. 3 Die Mitglieder 
der Findungskommission sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
4 Die Findungskommission fasst ihre Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. 

(3) 1 Die Bestellung des Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 Nr. 
1 erfolgt auf Vorschlag des Senats; dem Hochschulrat ist Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. 2 Die Bestellung der übrigen Vor-

§ 63 c 

Bestellung und Entlassung der Vorstandsmitglieder der Medi-
zinischen Hochschule Hannover 

(1) 1Für die Bestellung und die Amtszeitverlängerung der Vor-
standsmitglieder gilt § 38 Abs. 2 und 4 Satz 4 entsprechend 
mit der Maßgabe, dass der Hochschulrat eine Findungskom-
mission einrichtet, deren Zusammensetzung sich aus der An-
lage 1 ergibt. 2Soweit für die Mitglieder der Findungskommis-
sion eine Wahl vorgesehen ist, wird das Nähere dazu in der 
Grundordnung bestimmt. 3Die Empfehlung der Findungskom-
mission zur Vorbereitung des Vorschlags zur Bestellung der 
Vorstandsmitglieder nach § 63 b Satz 4 Nrn. 2 und 3 hat im 
Einvernehmen mit dem Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 
Nr. 1 zu erfolgen. 

 

 

 

 

 

http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/hp3/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGND2007pAnlage1&doc.part=G&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/hp3/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGND2007pP63b&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/hp3/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGND2007pP63b&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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standsmitglieder erfolgt auf Vorschlag des Hochschulrats im Ein-
vernehmen mit dem Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1; 
dem Senat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 3 Das 
Vorstandsmitglied, dessen Nachfolge vorbereitet wird, und Perso-
nen, die sich um die Mitgliedschaft im Vorstand beworben haben, 
dürfen an dem Vorschlag nicht mitwirken. 

(4) 1 Auf Vorschlag des Senats kann das Fachministerium das Vor-
standsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 ohne Ausschreibung für 
weitere Amtszeiten von jeweils bis zu sechs Jahren bestellen; dem 
Hochschulrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 2 Auf 
Vorschlag des Vorstands, zu dem der Hochschulrat sein Einver-
nehmen erklärt hat, kann das Fachministerium das Vorstandsmit-
glied nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 oder 3 ohne Ausschreibung für wei-
tere Amtszeiten von jeweils bis zu sechs Jahren bestellen; dem Se-
nat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 3 Absatz 3 Satz 3 
gilt entsprechend. 

(5) 1 Das Fachministerium soll das Vorstandsmitglied nach § 63 b 
Satz 4 Nr. 1 auf Vorschlag des Senats bei Vorliegen eines wichti-
gen Grundes entlassen. 2 Der Vorschlag bedarf der Mehrheit von 
drei Vierteln der Mitglieder des Senats und der Bestätigung des 
Hochschulrats. 3 Bestätigt der Hochschulrat den Vorschlag des Se-
nats nicht, so unternimmt der Senat einen Einigungsversuch in ei-
ner gemeinsamen Sitzung mit dem Hochschulrat. 4 Kommt eine Ei-
nigung nicht zustande, so entscheidet der Senat mit einer Mehrheit 
von drei Vierteln der Mitglieder abschließend über den Vorschlag. 

(6) 1 Das Fachministerium kann ein Vorstandsmitglied nach § 63 b 
Satz 4 Nr. 2 oder 3 auf Vorschlag des Vorstands entlassen; Absatz 
3 Satz 3 gilt entsprechend. 2 Der Vorschlag des Vorstands bedarf 
des Einvernehmens des Hochschulrats; es müssen mindestens 
fünf stimmberechtigte Mitglieder für die Erteilung des Einverneh-
mens gestimmt haben. 3 Dem Senat ist Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Für die Entlassung der Vorstandsmitglieder gilt § 40 mit der 
Maßgabe, dass der Vorschlag des Senats zur Entlassung ei-
nes Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 oder 3 des 
Einvernehmens des Hochschulrats bedarf. 

 

 

 

 

 

 

(3) 1 Ein nach Absatz 2 in Verbindung mit § 40 entlassenes Vor-
standsmitglied hat nach Ablauf des Monats der Entlassung einen 
Anspruch auf Zahlung der anteiligen Jahresgrundvergütung für die 
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(7) 1 Ein nach Absatz 5 entlassenes Vorstandsmitglied hat nach 
Ablauf des Monats der Entlassung einen Anspruch auf Zahlung der 
anteiligen Jahresgrundvergütung für die Dauer von weiteren sechs 
Monaten. 2 Der Anspruch mindert sich um das in dieser Zeit von 
dem ehemaligen Vorstandsmitglied erzielte steuerpflichtige Ein-
kommen aus einer beruflichen Tätigkeit. 

Dauer von weiteren sechs Monaten. 2 Der Anspruch mindert sich 
um das in dieser Zeit von dem ehemaligen Vorstandsmitglied er-
zielte steuerpflichtige Einkommen aus einer beruflichen Tätigkeit. 

 

§ 63 d 

Bestellung und Entlassung der Vorstandsmitglieder der Uni-
versitätsmedizin Göttingen 

(1) 1 Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin bestellt jeweils 

1. das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 auf Vorschlag 
des Fakultätsrats nach Vorbereitung durch eine Findungs-
kommission und 

2. die Vorstandsmitglieder nach § 63 b Satz 4 Nrn. 2 und 3 je-
weils auf Vorschlag einer Auswahlkommission; 

die jeweilige Zusammensetzung der Kommission ergibt sich 
aus der Anlage 2; soweit für die Mitglieder der Findungs- oder 
Auswahlkommission eine Wahl vorgesehen ist, wird das Nä-
here dazu in der Grundordnung bestimmt. 2 Mit den Vorstands-
mitgliedern ist zu vereinbaren, dass Tätigkeiten, die geeignet 
sind, die Aufgaben des Vorstands zu beeinträchtigen, nicht 
ausgeübt werden dürfen. 3 Das Vorstandsmitglied, dessen 
Nachfolge vorbereitet wird, und Personen, die sich um die Mit-
gliedschaft im Vorstand beworben haben, dürfen in der Fin-
dungs- oder Auswahlkommission nicht mitwirken. 4 Die Mitglie-
der der Kommissionen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
5 Die Kommission fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 
6 § 43 Abs. 4 Satz 2 findet keine Anwendung. 

 

§ 63 d 

Bestellung und Entlassung der Vorstandsmitglieder der Uni-
versitätsmedizin Göttingen 

(1) 1Für die Bestellung und die Amtszeitverlängerung der Vor-
standsmitglieder gilt § 38 Abs. 2 und 4 Satz 4 entsprechend 
mit den Maßgaben, dass der Fakultätsrat an die Stelle des Se-
nats und der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin an die 
Stelle des Stiftungsrats tritt. 2Abweichend von § 38 Abs. 2 
Sätze 2 und 3 richtet der Stiftungsausschuss Universitätsme-
dizin eine Findungskommission ein, deren Zusammensetzung 
sich aus der Anlage 2 ergibt. 3Soweit für die Mitglieder der Fin-
dungskommission eine Wahl vorgesehen ist, wird das Nähere 
dazu in der Grundordnung bestimmt. 4Die Empfehlung der Fin-
dungskommission zur Vorbereitung des Vorschlags zur Be-
stellung der Vorstandsmitglieder nach § 63 b Satz 4 Nrn. 2 und 
3 hat im Einvernehmen mit dem Vorstandsmitglied nach § 63 b 
Satz 4 Nr. 1 zu erfolgen. 
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(2) 1 Den Vorschlag der Auswahlkommission leitet die Präsi-
dentin oder der Präsident dem Stiftungsausschuss Universitäts-
medizin zu. 2 Die Präsidentin oder der Präsident erläutert den 
Vorschlag dem Fakultätsrat und der Klinikkonferenz und gibt 
ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme. 3 Der Stiftungsaus-
schuss Universitätsmedizin entscheidet über den Vorschlag frü-
hestens nach Ablauf von zwei Wochen ab dem Tag der Be-
schlussfassung der Auswahlkommission auch dann, wenn ihm 
eine Stellungnahme des Fakultätsrats oder der Klinikkonferenz 
nicht vorliegt. 

(3) 1 Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin kann das Vor-
standsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 auf Vorschlag des Fa-
kultätsrats nach Anhörung der Findungskommission ohne Aus-
schreibung für weitere Amtszeiten von jeweils bis zu sechs Jah-
ren bestellen. 2 Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin 
kann das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 oder 3 
nach Anhörung der Auswahlkommission ohne Ausschreibung 
für weitere Amtszeiten von jeweils bis zu sechs Jahren bestel-
len; dem Fakultätsrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben. 

(4) 1 Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin soll das Vor-
standsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 bei Vorliegen eines 
wichtigen Grundes auf Vorschlag des Fakultätsrats entlassen. 
2 Der Stiftungsausschuss Universitätsmedizin kann das Vor-
standsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 oder 3 auf Vorschlag 
des Vorstands oder im Einvernehmen mit einer Kommission 
entlassen, die in ihrer Zusammensetzung der jeweiligen Aus-
wahlkommission nach der Anlage 2 entspricht; Absatz 1 Satz 3 
gilt entsprechend. 3 Die Beschlüsse des Fakultätsrats nach 
Satz 1 bedürfen der Mehrheit von drei Vierteln der Mitglieder, 
die Beschlüsse der Kommission nach Satz 2 von zwei Dritteln 
der Mitglieder. 4 Vor einer Entscheidung des Stiftungsausschus-
ses Universitätsmedizin über die Entlassung des Vorstandsmit-
glieds nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 oder 3 erhalten die Präsidentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Für die Entlassung der Vorstandsmitglieder gilt § 40 mit 
den Maßgaben, dass der Fakultätsrat an die Stelle des Senats 
tritt und der Vorschlag des Fakultätsrats zur Entlassung eines 
Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 oder 3 des Einver-
nehmens des Stiftungsausschusses Universitätsmedizin be-
darf. 

 

 

 

 

http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/jj4/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGND2007pP63b&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/jj4/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGND2007pP63b&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/jj4/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGND2007pP63b&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/jj4/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGND2007pP63b&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/jj4/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGND2007pAnlage2&doc.part=G&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.intra.nds-voris.de/jportal/portal/t/jj4/page/fpvorisprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGND2007pP63b&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint


- 37 - 

oder der Präsident, der Fakultätsrat und die Klinikkonferenz 
Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(5) 1 Ein nach Absatz 4 entlassenes Vorstandsmitglied hat nach 
Ablauf des Monats der Entlassung einen Anspruch auf Zahlung 
der anteiligen Jahresgrundvergütung für die Dauer von weite-
ren sechs Monaten. 2 Der Anspruch mindert sich um das in die-
ser Zeit von dem ehemaligen Vorstandsmitglied erzielte steuer-
pflichtige Einkommen aus einer beruflichen Tätigkeit. 

(3) 1 Ein nach Absatz 2 in Verbindung mit § 40 entlassenes Vor-
standsmitglied hat nach Ablauf des Monats der Entlassung einen 
Anspruch auf Zahlung der anteiligen Jahresgrundvergütung für die 
Dauer von weiteren sechs Monaten. 2 Der Anspruch mindert sich 
um das in dieser Zeit von dem ehemaligen Vorstandsmitglied er-
zielte steuerpflichtige Einkommen aus einer beruflichen Tätigkeit. 

 

§ 63 e 

Aufgaben und Befugnisse des Vorstands und der Vorstands-
mitglieder 

(1) 1 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der humanmedizini-
schen Einrichtung zuständig und hat die dienstrechtlichen Befug-
nisse für das Hochschulpersonal inne. 2 Satz 1 gilt nicht, soweit 
durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 3 An der Universität Göt-
tingen vertritt die Sprecherin oder der Sprecher des Vorstands die 
Universität in Angelegenheiten der Universitätsmedizin nach au-
ßen. 4 Das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 der Medizi-
nischen Hochschule Hannover führt den Vorsitz im Senat ohne 
Stimmrecht und nimmt zugleich mit einer Studiendekanin oder ei-
nem Studiendekan gemeinsam die Aufgaben eines Dekanats wahr. 
5 Das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 der Universität 
Göttingen ist zugleich Dekanin oder Dekan der Medizinischen Fa-
kultät. 

(2) Vorstandsangelegenheiten sind die Aufgaben des Vorstands, 
die nicht nach den Absätzen 4 bis 6 einem einzelnen Vorstandsmit-
glied übertragen sind, insbesondere 

 

§ 63 e 

Aufgaben und Befugnisse des Vorstands und der Vorstands-
mitglieder 

(1) 1 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der humanmedizini-
schen Einrichtung zuständig und hat die dienstrechtlichen Befug-
nisse für das Hochschulpersonal inne. 2 Satz 1 gilt nicht, soweit 
durch Gesetz etwas anderes bestimmt ist. 3 An der Universität Göt-
tingen vertritt die Sprecherin oder der Sprecher des Vorstands die 
Universität in Angelegenheiten der Universitätsmedizin nach au-
ßen. 4 Das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 der Medizi-
nischen Hochschule Hannover führt den Vorsitz im Senat ohne 
Stimmrecht und nimmt zugleich mit einer Studiendekanin oder ei-
nem Studiendekan gemeinsam die Aufgaben eines Dekanats wahr. 
5 Das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 der Universität 
Göttingen ist zugleich Dekanin oder Dekan der Medizinischen Fa-
kultät. 

(2) Vorstandsangelegenheiten sind die Aufgaben des Vorstands, 
die nicht nach den Absätzen 4 bis 6 einem einzelnen Vorstandsmit-
glied übertragen sind, insbesondere 
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1. die Erteilung des Einvernehmens zu dem jeweiligen Be-
schluss des Senats bei der Medizinischen Hochschule Han-
nover oder des Fakultätsrats bei der Universitätsmedizin 
Göttingen über die Grundzüge der Entwicklungsplanung 
und den Gleichstellungsplan, 

 
2. die Beschlussfassung über die Entwicklungsplanung, 
 
3. die Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhe-

bung von Organisationseinheiten sowie die Festlegung ihrer 
Aufgaben und Organisationsstrukturen, 

 
4. der Abschluss einer Zielvereinbarung, 
 
5. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan, 
 
6. die Beschlussfassung über den Jahresabschluss, 
 
7. das strategische Controlling, 
 
8. die Raum-, Investitions- und Geräteplanung, 
 
9. der Abschluss von Pflegesatz- und sonstigen Vereinbarun-
 gen mit den Kostenträgern, 
 
10. die Aufteilung der Sach-, Investitions- und Personalbudgets 

auf die Organisationseinheiten, 
 
11. die Bereitstellung von Mitteln für einen zentralen Lehr- und 

einen zentralen Forschungsfonds, 
 
12. die abschließende Entscheidung über Berufungsvorschläge 

des Fakultätsrats, 
 
13. die Bestellung der Direktorinnen und Direktoren der Abtei-

lungen sowie der Leiterinnen und Leiter der sonstigen Orga-
nisationseinheiten, 

1. die Erteilung des Einvernehmens zu dem jeweiligen Be-
schluss des Senats bei der Medizinischen Hochschule Han-
nover oder des Fakultätsrats bei der Universitätsmedizin 
Göttingen über die Grundzüge der Entwicklungsplanung 
und den Gleichstellungsplan, 

 
2. die Beschlussfassung über die Entwicklungsplanung, 
 
2. die Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhe-

bung von Organisationseinheiten sowie die Festlegung ihrer 
Aufgaben und Organisationsstrukturen, 

 
3. der Abschluss einer Zielvereinbarung, 
 
4. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan, 
 
5. die Beschlussfassung über den Jahresabschluss, 
 
6. das strategische Controlling, 
 
7. die Raum-, Investitions- und Geräteplanung, 
 
8. der Abschluss von Pflegesatz- und sonstigen Vereinbarun-
 gen mit den Kostenträgern, 
 
9. die Aufteilung der Sach-, Investitions- und Personalbudgets 

auf die Organisationseinheiten, 
 
10. die Bereitstellung von Mitteln für einen zentralen Lehr- und 

einen zentralen Forschungsfonds,  
 
11. die abschließende Entscheidung über Berufungsvorschläge 

des Fakultätsrats, 
 
12 die Bestellung der Direktorinnen und Direktoren der Abtei-

lungen sowie der Leiterinnen und Leiter der sonstigen Orga-
nisationseinheiten, 
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14. die Führung der Berufungs- und Bleibeverhandlungen mit 

Professorinnen und Professoren, soweit die Sach-, Investiti-
ons- und Personalausstattung betroffen ist, einschließlich 
des Abschlusses von außertariflichen Angestelltenverträgen 
mit Professorinnen und Professoren, die ärztliche Aufgaben 
wahrnehmen, sowie die sich daraus ergebenden Ver-
tragsangelegenheiten, 

 
15. die Genehmigung von Ordnungen, soweit eine andere Zu-

ständigkeit nicht gegeben ist, und 
 
16. sonstige ressortübergreifende Entscheidungen. 
 

(3) 1 Entscheidungen nach Absatz 2 Nr. 3 sind bei der Medizini-
schen Hochschule Hannover im Benehmen mit dem Senat und bei 
der Universitätsmedizin Göttingen im Benehmen mit dem Fakul-
tätsrat sowie, soweit die Krankenversorgung betroffen ist, auch im 
Benehmen mit der jeweiligen Klinikkonferenz zu treffen. 2 Der Vor-
stand gibt vor Abschluss einer Zielvereinbarung bei der Medizini-
schen Hochschule Hannover dem Senat und bei der Universitäts-
medizin Göttingen dem Fakultätsrat Gelegenheit zur Stellung-
nahme; über den Abschluss einer Zielvereinbarung nach § 1 Abs. 3 
informiert er die jeweilige Klinikkonferenz. 3 Vor der Beschlussfas-
sung über den Wirtschaftsplan sind bei der Medizinischen Hoch-
schule Hannover der Senat und bei der Universitätsmedizin Göttin-
gen der Fakultätsrat sowie die jeweilige Klinikkonferenz zu hören. 

(4) 1 Zu den Aufgaben des Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 
Nr. 1 gehören 

1. die Organisation und Weiterentwicklung von Forschung und 
 Lehre, 
 
2. die Aufteilung der für die Forschung bestimmten Ressour-

cen, 

 
13. die Führung der Berufungs- und Bleibeverhandlungen mit 

Professorinnen und Professoren, soweit die Sach-, Investiti-
ons- und Personalausstattung betroffen ist, einschließlich 
des Abschlusses von außertariflichen Angestelltenverträgen 
mit Professorinnen und Professoren, die ärztliche Aufgaben 
wahrnehmen, sowie die sich daraus ergebenden Ver-
tragsangelegenheiten, 

 
14. die Genehmigung von Ordnungen, soweit eine andere Zu-

ständigkeit nicht gegeben ist, und 
 
15. sonstige ressortübergreifende Entscheidungen. 

(3) 1 Entscheidungen nach Absatz 2 Nrn. 2, 4, 9 und 10 sind bei 
der Medizinischen Hochschule Hannover im Benehmen mit dem 
Senat und bei der Universitätsmedizin Göttingen im Benehmen mit 
dem Fakultätsrat sowie, soweit die Krankenversorgung betroffen 
ist, auch im Benehmen mit der jeweiligen Klinikkonferenz zu tref-
fen. 2 Der Vorstand gibt vor Abschluss einer Zielvereinbarung bei 
der Medizinischen Hochschule Hannover dem Senat und bei der 
Universitätsmedizin Göttingen dem Fakultätsrat Gelegenheit zur 
Stellungnahme; über den Abschluss einer Zielvereinbarung nach § 
1 Abs. 3 informiert er die jeweilige Klinikkonferenz. 3 Vor der Be-
schlussfassung über den Wirtschaftsplan sind bei der Medizini-
schen Hochschule Hannover der Senat und bei der Universi-
tätsmedizin Göttingen der Fakultätsrat sowie ist die jeweilige 
Klinikkonferenz zu hören. 

 (4) 1 Zu den Aufgaben des Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 
Nr. 1 gehören 
 
1. die Organisation und Weiterentwicklung von Forschung und 
 Lehre, 
 
2. die Aufteilung der für die Forschung bestimmten Ressour-

cen, 
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3. die Evaluation der Forschung, 
 
4. die Aufteilung der für die Lehre bestimmten Ressourcen, 
 
5. die Evaluation der Lehre und 
 
6. die Kooperation mit akademischen Lehrkrankenhäusern. 

2 Entscheidungen nach Satz 1 Nr. 1 von grundsätzlicher Bedeutung 
einschließlich der Bildung von Schwerpunkten sowie Entscheidun-
gen und Maßnahmen nach Satz 1 Nrn. 2 bis 5 sind bei der Medizi-
nischen Hochschule Hannover im Benehmen mit dem Senat und 
bei der Universitätsmedizin Göttingen im Benehmen mit dem Fa-
kultätsrat zu treffen. 

(5) 1 Zu den Aufgaben des Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 
Nr. 2 gehören 

1. die Organisation der Krankenversorgung einschließlich der 
Leistungsplanung, der Entscheidungen über die Betten-
struktur und der Qualitätssicherung, 

 
2. die Aufteilung der für die Krankenversorgung vorgesehenen 

Ressourcen, 
 

3. die Sicherstellung der Aus-, Fort- und Weiterbildung des in 
der Krankenversorgung eingesetzten Personals und 

4. die Organisation der Schulen für Fachberufe des Gesund-
heitswesens. 

2 Entscheidungen nach Satz 1 Nr. 1 werden im Benehmen mit der 
Pflegedienstleitung und der jeweiligen Direktorin oder dem jeweili-
gen Direktor der klinischen Abteilung getroffen. 3 Entscheidungen 

 
3. die Evaluation der Forschung, 
 
4. die Aufteilung der für die Lehre bestimmten Ressourcen, 
 
5. die Evaluation der Lehre und 
 
6. die Kooperation mit akademischen Lehrkrankenhäusern. 

2 Entscheidungen über die Grundsätze der in Satz 1 aufgeführ-
ten Angelegenheiten sind bei der Medizinischen Hochschule 
Hannover im Einvernehmen mit dem Senat und bei der Univer-
sitätsmedizin Göttingen im Einvernehmen mit dem Fakultäts-
rat zu treffen.  

(5) 1 Zu den Aufgaben des Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 
Nr. 2 gehören 

1. die Organisation der Krankenversorgung einschließlich der 
Leistungsplanung, der Entscheidungen über die Betten-
struktur und der Qualitätssicherung, 

 
2. die Aufteilung der für die Krankenversorgung vorgesehenen 

Ressourcen, 
 

3. die Sicherstellung der Aus-, Fort- und Weiterbildung des in 
der Krankenversorgung eingesetzten Personals und 

4. die Organisation der Schulen für Fachberufe des Gesund-
heitswesens. 

2 Entscheidungen nach Satz 1 Nr. 1 werden im Benehmen mit der 
Pflegedienstleitung und der jeweiligen Direktorin oder dem jeweili-
gen Direktor der klinischen Abteilung getroffen. 3 Entscheidungen 
nach Satz 1 Nr. 2 werden im Benehmen mit der Klinikkonferenz ge-
troffen. 
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- 41 - 

nach Satz 1 Nr. 2 werden im Benehmen mit der Klinikkonferenz ge-
troffen. 

(6) 1 Zu den Aufgaben des Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 
Nr. 3 gehören 

1. die Leitung der Verwaltung der humanmedizinischen Ein-
richtung, 

 
2. die betriebswirtschaftliche Unternehmensplanung und Un-

ternehmensführung, 
 
3. die Geräte-, Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, 
 
4. die Personalverwaltung und Personalentwicklung und 
 
5. die Wahrung der Ordnung und die Ausübung des Haus-

rechts sowie das betriebliche Sozialwesen, die Arbeitssi-
cherheit und der Umweltschutz. 

2 Das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 3 ist Beauftragte o-
der Beauftragter für den Haushalt, auch in Angelegenheiten der an-
deren Ressorts. 

(7) 1 Die Vorstandsmitglieder können an den Sitzungen der Or-
gane, der Gremien und der Kommissionen der Hochschule bera-
tend teilnehmen, soweit eine Aufgabe der humanmedizinischen 
Einrichtung betroffen ist. 2 Satz 1 gilt nicht in Bezug auf Prüfungs-
kommissionen. 

(6) 1 Zu den Aufgaben des Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 
Nr. 3 gehören 

1. die Leitung der Verwaltung der humanmedizinischen Ein-
richtung, 

 
2. die betriebswirtschaftliche Unternehmensplanung und Un-

ternehmensführung, 
 
3. die Geräte-, Bau- und Liegenschaftsangelegenheiten, 
 
4. die Personalverwaltung und Personalentwicklung und 
 
5. die Wahrung der Ordnung und die Ausübung des Haus-

rechts sowie das betriebliche Sozialwesen, die Arbeitssi-
cherheit und der Umweltschutz. 

2 Das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 3 ist Beauftragte o-
der Beauftragter für den Haushalt, auch in Angelegenheiten der an-
deren Ressorts. 

(7) 1 Die Vorstandsmitglieder können an den Sitzungen der Or-
gane, der Gremien und der Kommissionen der Hochschule bera-
tend teilnehmen, soweit eine Aufgabe der humanmedizinischen 
Einrichtung betroffen ist. 2 Satz 1 gilt nicht in Bezug auf Prüfungs-
kommissionen. 

§ 63 f 

Verfahren im Vorstand 

(1) 1 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandsangelegen-
heiten nach § 63 e Abs. 2 einstimmig. 2 Kommt ein Beschluss nach 

§ 63 f 

Verfahren im Vorstand 

(1) 1 Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandsangelegen-
heiten nach § 63 e Abs. 2 einstimmig. 2 Kommt ein Beschluss nach 
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Satz 1 nicht zustande, so genügt bei einer nochmaligen Abstim-
mung die einfache Mehrheit. 3 Beschlüsse in Angelegenheiten, die 
die Bereiche von Forschung und Lehre besonders berühren, insbe-
sondere in Angelegenheiten des § 63 e Abs. 2 Nrn. 2, 4 und 10 bis 
15, kommen gegen die Stimme des Vorstandsmitglieds nach § 63 
b Satz 4 Nr. 1 nicht zustande. 4Beschlüsse in Angelegenheiten, die 
den Bereich der Wirtschaftsführung besonders berühren, insbeson-
dere in Angelegenheiten des § 63 e Abs. 2 Nrn. 3, 5 bis 8, 11 und 
14, kommen gegen die Stimme des Vorstandsmitglieds nach § 63 
b Satz 4 Nr. 3 nicht zustande. 

(2) 1 Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 2 Darin ist auch 
die Vertretung der Vorstandsmitglieder zu regeln. 3 Die Vorstands-
mitglieder dürfen sich untereinander nicht vertreten. 
 

§ 63 g 

Klinikkonferenz und Krankenhausbetriebsleitung 

(1) In den humanmedizinischen Einrichtungen werden jeweils eine 
Klinikkonferenz und eine Krankenhausbetriebsleitung einschließlich 
einer Pflegedienstleitung eingerichtet. 

(2) 1 Die Klinikkonferenz berät das Vorstandsmitglied nach § 63 b 
Satz 4 Nr. 2 in allen wesentlichen das Ressort betreffenden Fra-
gen, insbesondere in Bezug auf 

1. den Wirtschaftsplan, soweit die Krankenversorgung betroffen ist, 

2. die Einrichtung und Auflösung von Organisationseinheiten, die 
ganz oder zum Teil der Krankenversorgung dienen, 
3. Strukturveränderungen im Bereich der Krankenversorgung sowie 
4. die Errichtung von Gesellschaften und die Beteiligung an Gesell-
schaften, wenn die Krankenversorgung betroffen ist. 

Satz 1 nicht zustande, so genügt bei einer nochmaligen Abstim-
mung die einfache Mehrheit. 3 Beschlüsse in Angelegenheiten, die 
die Bereiche von Forschung und Lehre besonders berühren, insbe-
sondere in Angelegenheiten des § 63 e Abs. 2 Nrn. 3, 4 und 9 bis 
14, kommen gegen die Stimme des Vorstandsmitglieds nach § 63 
b Satz 4 Nr. 1 nicht zustande. 4Beschlüsse in Angelegenheiten, die 
den Bereich der Wirtschaftsführung besonders berühren, insbeson-
dere in Angelegenheiten des § 63 e Abs. 2 Nrn. 2, 4 bis 7, 10 und 
13, kommen gegen die Stimme des Vorstandsmitglieds nach § 63 
b Satz 4 Nr. 3 nicht zustande. 

(2) 1 Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 2 Darin ist auch 
die Vertretung der Vorstandsmitglieder zu regeln. 3 Die Vorstands-

mitglieder dürfen sich untereinander nicht vertreten. 

 

§ 63 g 

Klinikkonferenz und Krankenhausbetriebsleitung 

(1) In den humanmedizinischen Einrichtungen werden jeweils eine 
Klinikkonferenz und eine Krankenhausbetriebsleitung einschließlich 
einer Pflegedienstleitung eingerichtet. 

(2) 1 Die Klinikkonferenz berät das Vorstandsmitglied nach § 63 b 
Satz 4 Nr. 2 in allen wesentlichen das Ressort betreffenden Fra-
gen, insbesondere in Bezug auf 

1. den Wirtschaftsplan, soweit die Krankenversorgung betroffen ist, 

2. die Einrichtung und Auflösung von Organisationseinheiten, die 
ganz oder zum Teil der Krankenversorgung dienen, 
3. Strukturveränderungen im Bereich der Krankenversorgung sowie 
4. die Errichtung von Gesellschaften und die Beteiligung an Gesell-
schaften, wenn die Krankenversorgung betroffen ist. 
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2 Die einzelnen Mitglieder der Klinikkonferenz können Auskünfte 
des Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 und die Behand-
lung ihrer Anträge in der Klinikkonferenz verlangen. 

(3) Folgt in der Universitätsmedizin Göttingen das Vorstandsmit-
glied nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 einem Vorschlag der Klinikkonferenz 
nicht, so hat es 

1. in einer Angelegenheit nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 oder 4 dem 
Stiftungsausschuss Universitätsmedizin und 
2. in einer Angelegenheit nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 oder 3 dem 
Vorstand die Auffassung der Klinikkonferenz mitzuteilen. 

(4) 1 Der Klinikkonferenz gehören an 

1. vier Abteilungsdirektorinnen oder Abteilungsdirektoren, 
2. die Leiterin oder der Leiter des Pflegedienstes, 
3. eine Pflegekraft, 
4. eine Ärztin oder ein Arzt, 
5. die Gleichstellungsbeauftragte, 
6. ein Mitglied des Personalrats und 
7. ein Mitglied der MTV-Gruppe. 
 
 
2 Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 werden von den Abteilungsdirek-
torinnen und Abteilungsdirektoren gewählt; durch sie sollen die 
operativen, konservativen und klinisch-theoretischen Gebiete der 
Medizin vertreten sein. 3 Die Mitglieder nach Satz 1 Nrn. 3, 4 und 7 
werden aus ihrer Berufs- oder Statusgruppe in der humanmedizini-
schen Einrichtung und das Mitglied nach Satz 1 Nr. 6 vom Perso-
nalrat gewählt. 4 Die Amtszeit der Mitglieder der Klinikkonferenz 
nach Satz 1 Nrn. 1, 3, 4 und 7 beträgt zwei Jahre. 5 Das Nähere zu 
den Wahlen nach den Sätzen 2 bis 4 wird durch eine Ordnung ge-
regelt. 

2 Die einzelnen Mitglieder der Klinikkonferenz können Auskünfte 
des Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 und die Behand-
lung ihrer Anträge in der Klinikkonferenz verlangen. 

(3) Folgt in der Universitätsmedizin Göttingen das Vorstandsmit-
glied nach § 63 b Satz 4 Nr. 2 einem Vorschlag der Klinikkonferenz 
nicht, so hat es 

1. in einer Angelegenheit nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 oder 4 dem 
Stiftungsausschuss Universitätsmedizin und 
2. in einer Angelegenheit nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 oder 3 dem 
Vorstand die Auffassung der Klinikkonferenz mitzuteilen. 

(4) 1 Der Klinikkonferenz gehören an 

1. vier Abteilungsdirektorinnen oder Abteilungsdirektoren, 
2. die Leiterin oder der Leiter des Pflegedienstes, 
3. eine Pflegekraft, 
4. eine Ärztin oder ein Arzt, 
5. die Gleichstellungsbeauftragte, 
6. ein Mitglied des Personalrats, 
7. ein Mitglied der MTV-Gruppe und  
8. soweit eine Ordnung dies vorsieht, weitere Mitglieder . 
 
2 Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 1 werden von den Abteilungsdirek-
torinnen und Abteilungsdirektoren gewählt; durch sie sollen die 
operativen, konservativen und klinisch-theoretischen Gebiete der 
Medizin vertreten sein. 3 Die Mitglieder nach Satz 1 Nrn. 3, 4, 7 
und 8 werden aus ihrer Berufs- oder Statusgruppe in der human-
medizinischen Einrichtung und das Mitglied nach Satz 1 Nr. 6 vom 
Personalrat gewählt. 4 Die Amtszeit der Mitglieder der Klinikkonfe-
renz nach Satz 1 Nrn. 1, 3, 4, 7 und 8 beträgt zwei Jahre. 5 Das 
Nähere zu den Wahlen nach den Sätzen 2 bis 4 wird durch eine 
Ordnung geregelt. 
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(5) 1 Die Krankenhausbetriebsleitung einschließlich der Pflege-
dienstleitung unterstützt das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 
Nr. 2 im laufenden Betrieb des Krankenhauses. 2 Der Kranken-
hausbetriebsleitung gehören das Vorstandsmitglied nach § 63 b 
Satz 4 Nr. 2 als vorsitzendes Mitglied, das Vorstandsmitglied nach 
§ 63 b Satz 4 Nr. 3, die Leiterin oder der Leiter des Pflegedienstes 
und nach Entscheidung des Vorstands weitere von ihm bestellte 
Personen an. 
 
(6) Der Vorstand beschließt im Benehmen mit der Klinikkonferenz 
eine Geschäftsordnung für die Krankenhausbetriebsleitung und die 
Klinikkonferenz. 
 

§ 64 Abs. 2 

 
1 Niederlassungen von staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten 
als staatlich anerkannt, soweit sie Hochschulqualifikationen ihres 
Herkunftsstaates vermitteln und die Qualität des Studienangebots 
nach den im Herkunftsstaat geltenden Regelungen gesichert ist. 
2 Die Betriebsaufnahme der Niederlassung sowie die Ausweitung 
ihres Studienangebots sind dem Fachministerium jeweils sechs 
Monate im Voraus anzuzeigen. 

 
 

§ 72 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

 
…………….. 
 
 
 
 
 
 

(5) 1 Die Krankenhausbetriebsleitung einschließlich der Pflege-
dienstleitung unterstützt das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 
Nr. 2 im laufenden Betrieb des Krankenhauses. 2 Der Kranken-
hausbetriebsleitung gehören das Vorstandsmitglied nach § 63 b 
Satz 4 Nr. 2 als vorsitzendes Mitglied, das Vorstandsmitglied nach 
§ 63 b Satz 4 Nr. 3, die Leiterin oder der Leiter des Pflegedienstes 
und nach Entscheidung des Vorstands weitere von ihm bestellte 
Personen an. 
 
(6) Der Vorstand beschließt im Benehmen mit der Klinikkonferenz 
eine Geschäftsordnung für die Krankenhausbetriebsleitung und die 
Klinikkonferenz. 
 

§ 64 Abs. 2 

 
1 Niederlassungen von staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschulen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union gelten 
als staatlich anerkannt, soweit sie Hochschulqualifikationen ihres 
Herkunftsstaates vermitteln und die Qualität des Studienangebots 
nach den im Herkunftsstaat geltenden Regelungen gesichert ist. 
2 Die Betriebsaufnahme der Niederlassung sowie die Ausweitung 
ihres Studienangebots sind dem Fachministerium jeweils sechs 
Monate im Voraus anzuzeigen. 3 Die Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Niederlassungen von staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen aus anderen Ländern der Bundes-
republik Deutschland. 
 

§ 72 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

- Streichung der bisherigen Absätze 1, 3, 4, 6 und 7 

- Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 1 
- Neue Absätze: 
(2) Die am 1. Januar 2016 vorhandenen hauptberuflichen Vize-
präsidentinnen und hauptberuflichen Vizepräsidenten verblei-
ben bis zum Ablauf ihrer Amtszeit in ihren bisherigen Rechts-
verhältnissen. 
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(3) Für die nach dem 31.Dezember 2015 eingeschriebenen Stu-
dierenden in Diplom- und Magisterstudiengängen findet § 8 in 
der bis zum 31.12.2015 geltenden Fassung weiterhin Anwen-
dung. 
(4) Für die Zulassung zur Promotion als Doktorandin oder 
Doktorand für Absolventinnen und Absolventen eines Diplom- 
oder Magisterstudiengangs findet § 9 Abs. 2 in der bis zum 
31.12.2015 geltenden Fassung weiterhin Anwendung. 
- Abs. 5 bleibt 
(6) Für die am 1. Januar 2016 vorhandenen Vorstandsmitglie-
der der Medizinischen Hochschule Hannover und der Universi-
tätsmedizin Göttingen finden § 63 c Abs. 7 und § 63 d Abs. 5 in 
der bis zum 31.12.2015 geltenden Fassung weiterhin Anwen-
dung. 
- Die Absätze 8 bis 16 werden Absätze 7 bis 15. 

 

§ 4 NHZG 

Zulassungsbeschränkungen 

 

(1) 1 Auf der Grundlage der jährlichen Aufnahmekapazität werden 
für Studiengänge oder Teilstudiengänge einer Hochschule semes-
ter- oder studienabschnittsweise örtliche Zulassungsbeschränkun-
gen für das Semester oder das Studienjahr festgelegt, wenn die er-
wartete Zahl der Einschreibungen die Aufnahmekapazität über-
schreitet oder in den Fällen des Artikels 6 Abs. 2 Satz 2 des Staats-
vertrages ein Zulassungsschutz erforderlich ist. 2 Eine Zulassungs-
beschränkung wird durch die Zahl der höchstens zu besetzenden 
Studienplätze (Zulassungszahl) bestimmt. 

(2) Zulassungszahlen sind ferner für alle Studiengänge festzuset-
zen, für die die Stiftung die Hochschulen nach Artikel 2 Nr. 1 und 
Artikel 4 des Staatsvertrages bei der Durchführung der Zulassungs-
verfahren unterstützt. 

 

§ 4 NHZG 

Zulassungsbeschränkungen 

 

(1) 1 Auf der Grundlage der jährlichen Aufnahmekapazität werden 
für Studiengänge oder Teilstudiengänge einer Hochschule semes-
ter- oder studienabschnittsweise örtliche Zulassungsbeschränkun-
gen für das Semester oder das Studienjahr festgelegt, wenn die er-
wartete Zahl der Einschreibungen die Aufnahmekapazität über-
schreitet oder in den Fällen des Artikels 6 Abs. 2 Satz 2 des Staats-
vertrages ein Zulassungsschutz erforderlich ist. 2 Eine Zulassungs-
beschränkung wird durch die Zahl der höchstens zu besetzenden 
Studienplätze (Zulassungszahl) bestimmt. 

(2) Zulassungszahlen sind ferner für alle Studiengänge festzuset-
zen, für die die Stiftung die Hochschulen nach Artikel 2 Nr. 1 und 
Artikel 4 des Staatsvertrages bei der Durchführung der Zulassungs-
verfahren unterstützt. 
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(3) 1 Die Zulassungszahl kann die Aufnahmekapazität um bis zu 15 
vom Hundert übersteigen, wenn 

1. die Hochschule die entsprechende Überlast tragen will oder 
2. mehr als 75 vom Hundert der zu vergebenden Studienplätze mit 
Bewerberinnen und Bewerbern zu besetzen sind, die die Voraus-
setzungen des Artikels 8 Abs. 2 des Staatsvertrages erfüllen und 
bereits einen Zulassungsbescheid für den betreffenden Studien-
gang an dieser Hochschule erlangt haben. 

2 In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 ist die Überlast im nächsten Stu-
dienjahr auszugleichen. 

(4) Für die Geltendmachung von Ansprüchen auf Zulassung zum 
Studium außerhalb des Verfahrens der Studienplatzvergabe kön-
nen Ausschlussfristen bestimmt werden. 

 

§ 6 NHZG 

Zulassung für höhere Semester 

 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren, zulassungsbe-
schränkten Semester werden in nachstehender Reihenfolge an Be-
werberinnen und Bewerber vergeben, 

1. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer 
Person liegen, eine besondere Härte bedeuten würde, 
2. die im gleichen Studiengang 
a) bereits an dieser Hochschule für einen Teilstudienplatz einge-
schrieben sind, 
b) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind o-
der waren, 
 

(3) 1 Die Zulassungszahl kann die Aufnahmekapazität um bis zu 15 
vom Hundert übersteigen, wenn 

1. die Hochschule die entsprechende Überlast tragen will oder 
2. mehr als 75 vom Hundert der zu vergebenden Studienplätze mit 
Bewerberinnen und Bewerbern zu besetzen sind, die die Voraus-
setzungen des Artikels 8 Abs. 2 des Staatsvertrages erfüllen und 
bereits einen Zulassungsbescheid für den betreffenden Studien-
gang an dieser Hochschule erlangt haben. 

2 In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 ist die Überlast im nächsten Stu-
dienjahr auszugleichen. 

(4) 1Für die Geltendmachung von Ansprüchen auf Zulassung zum 
Studium außerhalb des Verfahrens der Studienplatzvergabe kön-
nen Ausschlussfristen bestimmt werden. 2Die Hochschule regelt 
durch Ordnung die Form der Antragstellung; dabei kann die 
Verpflichtung zur elektronischen Antragstellung vorgesehen 
werden. 

§ 6 NHZG 

Zulassung für höhere Semester  

(1) 1Die freien Studienplätze in einem höheren, zulassungsbe-
schränkten Semester werden in nachstehender Reihenfolge an Be-
werberinnen und Bewerber vergeben, 

1. für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer 
Person liegen, eine besondere Härte bedeuten würde, 
2. die im gleichen Studiengang 
a) im Zentralen Vergabeverfahren für einen Vollstudienplatz 
zugelassen sind und bereits an dieser Hochschule für einen 
Teilstudienplatz eingeschrieben sind oder waren, 
b) bereits an dieser Hochschule für einen Teilstudienplatz einge-
schrieben sind oder waren, 
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c) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich 
deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt an einer ausländischen 
Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 
d) für das erste Semester zugelassen worden sind und in ein höhe-
res Semester eingestuft werden können oder 
 
3. die sonstige Gründe geltend machen. 
 
 
 

 

2) 1 Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entschei-
den die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere fa-
miliären und wirtschaftlichen Gründe, nächstdem die Durchschnitts-
note, letztlich das Los. 2 Abweichend von Satz 1 kann die Hoch-
schule bei Ranggleichheit ein Auswahlverfahren durchführen, in 
dem die Studienplätze nach dem Ergebnis bisher erbrachter Stu-
dienleistungen vergeben werden; dabei können die Auswahlkrite-
rien nach § 5 Abs. 2 und 3 nur ergänzend berücksichtigt werden. 3 
Das Nähere regelt eine Ordnung. 

(3) Bietet eine Hochschule des Landes einen Studiengang nicht bis 
zum Abschluss an oder wird ein Studiengang aufgehoben, so sind 
die dafür Eingeschriebenen abweichend von Absatz 1 in diesem 
Studiengang oder einem Studiengang, der keine wesentlichen Un-
terschiede aufweist, an anderen Hochschulen in staatlicher Verant-
wortung vorrangig zuzulassen. 

 

§ 7 NHZG 

c) an einer anderen deutschen Hochschule, einer Hochschule ei-
nes Mitgliedsstaats der Europäischen Union oder eines ande-
ren Vertragsstaats des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum eingeschrieben sind oder waren, 
d) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich 
deutschen Staatsangehörigen gleichgestellt an einer ausländischen 
Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 
e) für das erste Semester zugelassen worden sind und in ein höhe-
res Semester eingestuft werden können oder 
3. die sonstige Gründe geltend machen.  
2Die Bewerberinnen und Bewerber nach Satz 1 müssen den 
Nachweis erbringen, dass sie über den für das Studium in dem 
angestrebten höheren Semester erforderlichen Leistungs-
stand verfügen.  

(2) 1 Innerhalb jeder der drei Fallgruppen des Absatzes 1 entschei-
den die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere fa-
miliären und wirtschaftlichen Gründe, nächstdem die Durchschnitts-
note, letztlich das Los. 2 Abweichend von Satz 1 kann die Hoch-
schule bei Ranggleichheit ein Auswahlverfahren durchführen, in 
dem die Studienplätze nach dem Ergebnis bisher erbrachter Stu-
dienleistungen vergeben werden; dabei können die Auswahlkrite-
rien nach § 5 Abs. 2 und 3 nur ergänzend berücksichtigt werden. 3 
Das Nähere regelt eine Ordnung. 

(3) Bietet eine Hochschule des Landes einen Studiengang nicht bis 
zum Abschluss an oder wird ein Studiengang aufgehoben, so sind 
die dafür Eingeschriebenen abweichend von Absatz 1 in diesem 
Studiengang oder einem Studiengang, der keine wesentlichen Un-
terschiede aufweist, an anderen Hochschulen in staatlicher Verant-
wortung vorrangig zuzulassen. 

 

§ 7 NHZG 
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Zulassungsverfahren für weiterführende Studiengänge  

(1) 1 Die Hochschulen regeln das Zulassungsverfahren für weiter-
führende Studiengänge in einer Ordnung, wenn Zulassungsbe-
schränkungen gemäß § 4 Abs. 1 erforderlich sind. 2 Hierbei sind 
insbesondere folgende Grundsätze zu beachten: 

1. Bei der Auswahl ist überwiegend der von der Hochschule festge-
stellte Grad der Eignung für den betreffenden Studiengang zu-
grunde zu legen. 
2. Bei der Feststellung der Eignung für Masterstudiengänge im 
Rahmen von konsekutiven Studiengängen ist insbesondere das Er-
gebnis der Bachelorprüfung und, wenn dieses noch nicht vorliegt, 
insbesondere die Durchschnittsnote nach § 18 Abs. 8 Satz 3 NHG 
zu berücksichtigen. 
3. Bei der Feststellung der Eignung für Weiterbildungsstudien-
gänge sind der Erfolg und die Dauer einer beruflichen oder ehren-
amtlichen Tätigkeit, die in einem engen Zusammenhang mit dem 
gewählten Studiengang steht, besonders zu bewerten. 
(2) Die Ordnung bedarf der Genehmigung. 
 
 

 
§ 9 Satz 3 NHZG 

 
3 Bei der Berechnung des Lehrangebots bleibt das wissenschaftli-
che, künstlerische und sonstige Lehrpersonal unberücksichtigt, das 
aus den Studienbeiträgen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 des Niedersäch-
sischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26. Februar 2007 
(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2012 (Nds. GVBl. S. 591), aus Studienqualitäts-
mitteln nach § 14 a des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in 
der ab dem 1. September 2014 geltenden Fassung vom 26. Feb-
ruar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Dezember 2013 (Nds. GVBl. S. 287), oder aus 
Mitteln finanziert wird, die nach der Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern gemäß Artikel 91 b Absatz 1 Nummer 2 

Zulassungsverfahren für weiterführende Studiengänge  

(1) 1 Die Hochschulen regeln das Zulassungsverfahren für weiter-
führende Studiengänge und Masterstudiengänge in einer Ord-
nung, wenn Zulassungsbeschränkungen gemäß § 4 Abs. 1 erfor-
derlich sind. 2 Hierbei sind insbesondere folgende Grundsätze zu 
beachten: 

1. Bei der Auswahl ist überwiegend der von der Hochschule festge-
stellte Grad der Eignung für den betreffenden Studiengang zu-
grunde zu legen. 
2. Bei der Feststellung der Eignung für Masterstudiengänge im 
Rahmen von konsekutiven Studiengängen ist insbesondere das Er-
gebnis der Bachelorprüfung und, wenn dieses noch nicht vorliegt, 
insbesondere die eine anhand der bislang vorliegenden Prü-
fungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote nach § 18 Abs. 8 
Satz 3 NHG zu berücksichtigen. 
3. Bei der Feststellung der Eignung für Weiterbildungsstudien-
gänge sind der Erfolg und die Dauer einer beruflichen oder ehren-
amtlichen Tätigkeit, die in einem engen Zusammenhang mit dem 
gewählten Studiengang steht, besonders zu bewerten. 
(2) Die Ordnung bedarf der Genehmigung. 
 

 
§ 9 Satz 3 NHZG 

 
3 Bei der Berechnung des Lehrangebots bleibt das wissenschaftli-
che, künstlerische und sonstige Lehrpersonal unberücksichtigt, das 
aus den Studienbeiträgen nach § 11 Abs. 1 Satz 1 des Niedersäch-
sischen Hochschulgesetzes in der Fassung vom 26. Februar 2007 
(Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 12. Dezember 2012 (Nds. GVBl. S. 591), aus Studienqualitäts-
mitteln nach § 14 a des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in 
der ab dem 1. September 2014 geltenden Fassung vom 26. Feb-
ruar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11. Dezember 2013 (Nds. GVBl. S. 287), oder aus 
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des Grundgesetzes über ein gemeinsames Programm für bessere 
Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre vom 30. Sep-
tember 2010 (BAnz. S. 3631) zur Verfügung gestellt werden. 

 

 

§ 6 a BAkadG 
 

 
(4) 1Auf Bachelor-Ausbildungsgänge finden die §§ 4 bis 6 keine An-
wendung. 2Die §§ 5 und 7 Abs. 2 und 3 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes gelten entsprechend. 

 

Mitteln finanziert wird, die nach der Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern gemäß Artikel 91 b Absatz 1 Nummer 2 
des Grundgesetzes über ein gemeinsames Programm für bessere 
Studienbedingungen und mehr Qualität in der Lehre vom 30. Sep-
tember 2010 (BAnz. S. 3631) oder über ein gemeinsames Pro-
gramm „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ vom 12. April 2013 
(BAnz. AT 31.05.2013 B 7) zur Verfügung gestellt werden. 

 

§ 6 a BAkadG 
 

 
(4) 1Auf Bachelor-Ausbildungsgänge finden die §§ 4 bis 6 keine An-
wendung. 2Die §§ 5 und 7 Abs. 2, 3 und 6 des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes gelten entsprechend. 
 

 


